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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Sie halten die aktualisierte Neuauflage Ihres Kollektivvertrages in Händen. Darin sind wichtige An-
sprüche aus Ihrem Arbeitsverhältnis geregelt. Darunter auch solche, auf die es keinen gesetzlichen
Anspruch gibt, wie zum Beispiel Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Ein Kollektivvertrag

• schafft gleiche Mindeststandards bei der Entlohnung und den Arbeitsbedingungen für alle Arbeit-
nehmerInnen einer Branche,

• verhindert, dass die ArbeitnehmerInnen zu deren Nachteil gegeneinander ausgespielt werden kön-
nen,

• schafft ein größeres Machtgleichgewicht zwischen ArbeitnehmerInnen und Arbeitgebern und

• sorgt für gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den Unternehmen einer Branche.

Die Gewerkschaft GPA verhandelt jedes Jahr über 170 Kollektivverträge mit den zuständigen Arbeit-
geberverbänden. Damit ein neuer Kollektivvertrag abgeschlossen oder ein bestehender verbessert
werden kann, muss es inhaltlich zu einer Einigung kommen. Oft gelingt das erst nach mehreren Ver-
handlungsrunden, manchmal müssen wir als Gewerkschaft Druck bis hin zum Streik erzeugen. Als
Gewerkschaftsmitglied tragen Sie entscheidend zu jener Stärke bei, mit der wir Forderungen im In-
teresse der ArbeitnehmerInnen durchsetzen können. Deshalb möchten wir uns bei dieser Gelegen-
heit herzlich für Ihre Mitgliedschaft bedanken.

Sollten Sie zu Ihrem Kollektivvertrag oder Ihrem Arbeitsverhältnis Fragen haben, stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Barbara Teiber, MA Karl Dürtscher
Vorsitzende Bundesgeschäftsführer

KV-Highlights

Am 9. 12. 2020 konnte in gemeinsamer Verhandlung mit der PROGE bei einer Inflation von
1,48% folgendes Ergebnis für die Angestellten erzielt werden:

• Die Gehälter und Lehrlingseinkommen werden um 1,5% angehoben.

• Überzahlungen bleiben in ihrer Höhe aufrecht.

• Der Passus „Eine geringfügige Überschreitung der täglichen Arbeitszeit bis zu 15 Minuten ist
nicht besonders zu vergüten.“ in § 8 KV wird gestrichen.

• Die KV-Partner empfehlen eine COVID-19-Prämie in Höhe von € 200,– an ihre Mitarbeitenden
bis spätestens 31. 12. 2020 auszubezahlen.

GPA Servicecenter:

Hotline: 05030121,
service@gpa.at, www.gpa.at, facebook/gpa

mailto:service@gpa.at
http://www.gpa.at
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§ 1 Vertragsschließende

Der Kollektivvertrag wird vereinbart zwischen dem
Österreichischen Raiffeisenverband, 1020 Wien,
Hollandstraße 2, einerseits und dem Österreichi-
schen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der

Privatangestellten, Sektion Land- und Forst-
wirtschaft, 1010 Wien, Deutschmeisterplatz 2, an-
dererseits.

§ 2 Geltungsbereich

1. Räumlich:
Für das Gebiet des Bundeslandes Steiermark.

2. Fachlich:
Für folgende Genossenschaften in der Steiermark:

Erzherzog JohannWeine Ehrenhausen-KlöchWeinkel-
ler- und Handels GmbH & Co KG,

Lagerhaus Gleinstätten-Ehrenhaus-Wies, registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung,

Lagerhaus Graz Land, registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung,

Lagerhaus Thermenland eGen,
(idF vom 1. Jänner 2008)

Lagerhaus Wechselgau, registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung,

Lagerhausgenossenschaft St. Michael ob Leoben, re-
gistrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung,

Steirische Beerenobstgenossenschaft, registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung,

Steirerfrucht Steir. Obst- und Gemüsegenossen-
schaft, registrierte Genossenschaft mit beschränkter
Haftung,

Steirische Gartenbaugenossenschaft, registrierte Ge-
nossenschaft mit beschränkter Haftung.

3. Persönlich:
Für alle Dienstnehmer, die dem Angestelltengesetz
unterliegen und in einer der unter 2. bezeichneten Ge-
nossenschaften beschäftigt sind, mit Ausnahme von
Volontären und Ferialpraktikanten.

§ 3 Geltungsbeginn und Geltungsdauer

Dieser Kollektivvertrag tritt am 1. Jänner 1999 in
Kraft. (In der vorliegenden Fassung sind alle Verbes-
serungen bis zum 1. Jänner 2021 eingearbeitet.)

Dieser Vertrag gliedert sich in zwei Teile:

1. Teil: Allgemeine Bestimmungen §§ 1 bis 19
2. Teil: Gehaltsordnung Abschnitte A bis E

Der erste Teil des Vertrages, „Allgemeine Bestimmun-
gen”, kann unter Einhaltung einer dreimonatigen Kün-
digungsfrist zum Ende eines Kalendervierteljahres ge-

löst werden. Der zweite Teil des Vertrages, „Gehalts-
ordnung”, kann ab Geltungsbeginn unter Einhaltung
einer zweimonatigen Kündigungsfrist gelöst werden.
Die Kündigung muss zu ihrer Rechtswirksamkeit ge-
genüber der anderen vertragsschließenden Partei mit-
tels eingeschriebenen Briefes ausgesprochen werden.
Während der Kündigungsfrist sollen Verhandlungen
wegen Erneuerung bzw Abänderung des Kollektivver-
trages geführt werden.

§ 4 Anstellung

1. Jede Neuaufnahme von Dienstnehmern ist dem Be-
triebsrat vor deren Einstellung in den Betrieb vom
Dienstgeber mitzuteilen.

2. Eine Anstellung auf Probe kannmit Angestellten nur
auf die Dauer eines Monates vereinbart werden. Nach
Ablauf des Probemonats unterliegt das Dienstverhält-
nis der gesetzlichen Kündigung gemäß § 10.
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3. Bei Beginn des Dienstverhältnisses bzw nach In-
Kraft-Treten dieses Kollektivvertrages ist dem Dienst-
nehmer nach Anhörung des Betriebsrates seine Ein-
stufung mittels Dienstzettel gemäß § 6 Angestellten-

gesetz mitzuteilen. Diese Einstufung hat die Einrei-
hung in die zutreffende Beschäftigungsgruppe, das
Berufsjahr sowie den nächsten Vorrückungstermin
zu enthalten.

§ 5 Allgemeine Pflichten der Dienstnehmer

1. Die Dienstnehmer sind verpflichtet, alle mit ihrer
Stellung verbundenen Dienstleistungen nach Maßga-
be der gesetzlichen Bestimmungen und der Aufträge
des Vorgesetzten ordnungsgemäß durchzuführen.

2. Die Dienstnehmer sind nicht berechtigt, von Mit-
gliedern oder sonstigen Kunden eine Provision oder ei-
ne andere Entlohnung anzunehmen.

3. Sie sind ferner weder berechtigt, ein selbstständi-
ges kaufmännisches Unternehmen zu betreiben noch
ohne besondere ausdrückliche Zustimmung des

Dienstgebers für eigene oder fremde Rechnung Han-
delsgeschäfte im Geschäftszweig des Dienstgebers
zu machen oder zu vermitteln.

4. Sie sind, soweit keine gesetzliche Auskunftspflicht
besteht, zur Geheimhaltung sämtlicher geschäftlicher
Angelegenheiten gegenüber jedermann verpflichtet.

5.Die Nichteinhaltung dieser Bestimmungen bildet ei-
nen wichtigen Grund für die Auflösung des Dienstver-
hältnisses (Entlassung) gemäß § 27 des Angestellten-
gesetzes.

§ 6 Arbeitszeit

1. Die wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt
38,5 Stunden.

2. Die wöchentliche Normalarbeitszeit kann auf
40 Stunden ausgedehnt werden. Dies bedeutet, dass
die Zeit von der 38,5. Stunde bis zur 40. Stunde als
Mehrarbeit gilt, die durch Freizeit 1 : 1 auszugleichen
ist. Sollte es nicht möglich sein, Mehrarbeitsstunden
innerhalb eines zu definierenden Durchrechnungs-
zeitraumes von höchstens 26 Wochen durch Freizeit
auszugleichen, sind diese Stunden als Mehrarbeits-
stunden auszubezahlen, wobei der Arbeitgeber die
Möglichkeit hat, bis zu zehn Mehrarbeitsstunden in
den nächsten Durchrechnungszeitraum zu übertra-
gen.
Zur Berechnung der Vergütung der Mehrarbeit ist das
Bruttomonatsgehalt durch 167 zu teilen.

3. Die tägliche Arbeitszeit beträgt 9 Stunden. In die
tägliche Arbeitszeit sind Pausen nicht einzurechnen.

4. Die Einteilung der täglichen Arbeitszeit bleibt, in
Anpassung an die örtlichen Verhältnisse, der Ge-
schäftsführung im Einvernehmen mit dem Betriebsrat
vorbehalten.

5. Über Betriebsvereinbarung kann im Einvernehmen
mit dem Dienstnehmer die tägliche Normalarbeitszeit
entsprechend § 56 (3) LAG auf höchstens 10 Stunden
ausgedehnt werden, wenn

a) in dieser Woche die Wochenarbeitszeit auf höchs-
tens 4 Tage verteilt wird, und

b) zwischen Arbeitsbeginn und Arbeitsende höchs-
tens 11 Stunden liegen.

Für Teilzeitangestellte gilt darüber hinaus, dass damit
die wöchentlichen Arbeitstage entsprechend dem An-
stellungsausmaß auf das Mindestmaß reduziert wer-
denmüssen. Bei Pflegeteilzeit nach § 39w LAG und El-
ternteilzeit nach §§ 105f, 105g und 105m LAG kann
eine abweichende Verteilung vereinbart werden.
(§ 6 idF 1. Jänner 2020)

§ 6a Beschäftigung von Angestellten an Samstagen nach 13 Uhr

1. Für das Arbeiten an Samstagen nach 13 Uhr in Bau-
und Gartenmärkten während der regulären Öffnungs-

zeiten innerhalb der Normalarbeitszeit werden folgen-
de Regelungen getroffen.
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2. Grundsätzlich sollen die Angestellten nur an
2 Samstagen innerhalb von 4 Wochen beschäftigt
werden.

3. Für die Tätigkeit an Samstagen ab 13 Uhr gebührt
eine Zeitgutschrift in Höhe von 30% (18 Minuten)
pro Stunde.

4. Kann das Zeitguthaben nicht innerhalb des jeweils
gültigen Durchrechnungszeitraumes konsumiert wer-
den, gebührt an Stelle der Zeitgutschrift ein finanziel-
ler Zuschlag von 30% pro Normalstunde. Der Divisor
für die Berechnung beträgt 1/158. Dieser Zuschlag
gebührt auch dann, wenn das Zeitguthaben wegen
Beendigung des Dienstverhältnisses nicht konsumiert
werden kann.
(§ 6a idF 1. Jänner 2020)

§ 6b Flexible Arbeitszeit

1. Die flexible Arbeitszeit dient

a) zur Abdeckung zyklischer Schwankungen des Ar-
beitsaufkommens in einzelnen zu definierenden Be-
reichen sowie

b) der individuellen Gestaltung des Arbeitslebens
durch den Dienstnehmer.

Die Zeitaufzeichnung hat bei flexibler Arbeitszeit ohne
automatischen Zeitabzug zu erfolgen.

Flexible Arbeitszeit kann ausschließlich über eine Be-
triebsvereinbarung und nur für Vollzeit-Anstellungen
vereinbart werden. Die Betriebsvereinbarung muss
definieren:

a) die Länge des Durchrechnungszeitraums,

b) Beginn und Ende des Durchrechnungszeitraums,

c) die maximale wöchentliche Normalarbeitszeit,

d) die maximale tägliche Normalarbeitszeit,

e) die maximale Höhe der Übertragungsmöglichkei-
ten und

f) die betroffene Arbeitnehmergruppe.

2. Jugendliche und werdende Mütter dürfen nur im
Rahmen der gesetzlichen Arbeitszeitbestimmungen
ihre Arbeitsleistung erbringen.

3. Die Gehaltszahlung im Durchrechnungszeitraum
erfolgt mit gleichbleibendem Monatsgehalt (für
38,5 Wochenstunden Normalarbeitszeit).

4. Dienstpläne sollen spätestens 4 Wochen im Vorhi-
nein den Dienstnehmern bekannt gegeben werden.
Änderungen derselben müssen bis spätestens 2 Wo-
chen vor Beginn des Dienstplans vorgenommen und
bekannt gegeben werden. Änderungen innerhalb die-
ser Frist von 2 Wochen bzw im laufenden Dienstplan
sind nur im Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer
möglich oder als Überstunde zu bewerten.

5. Fällt ein Feiertag auf einen Werktag, so ist die be-
triebsübliche Normalarbeitszeit dieses Werktages
nach § 6 Abs 2 in die Normalarbeitszeit dieser Woche
einzurechnen.
Beim Urlaubsverbrauch ist je beanspruchten Urlaubs-
tag bzw je beanspruchter Urlaubswoche die in diesen
Zeitraum fallende vereinbarte tägliche oder wöchent-
liche Normalarbeitszeit anzurechnen.

6.Der Durchrechnungszeitraum kann für einzelne Be-
reiche auf höchstens 52 Wochen verlängert werden.
Am Ende des Durchrechnungszeitraums kann ein
Stundenguthaben bzw Stundendefizit von jeweils
20 Stunden in den nächsten Durchrechnungszeitraum
übertragen werden. Darüber hinaus sind am Ende des
Durchrechnungszeitraums

a) bestehende Mehrleistungen mit einem Überstun-
denzuschlag entsprechend § 8 Abs 2 abzugelten bzw

b) Minusstunden auf 0 zu setzen.

7. Im Falle des Beginns des Dienstverhältnisses im
Verlaufe eines Durchrechnungszeitraumes ist die Ar-
beitszeiteinteilung für diesen Dienstnehmer so festzu-
legen, dass bis zum Ende des Durchrechnungszeitrau-
mes die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von
38,5 Stunden erreicht wird. Ist dies nicht der Fall, kön-
nen fehlende Arbeitsstunden dem Angestellten nicht
angelastet werden.

8. Die wöchentliche Normalarbeitszeit kann auf
höchstens 45 Stunden ausgedehnt werden, wenn die
Normalarbeitszeit auf höchstens 5 Tage pro Woche
aufgeteilt wird.

9. Eine Erweiterung der täglichen Normalarbeitszeit
auf 10 Stunden ist entsprechend § 6 Abs 5 möglich.

10.Der zur Erreichung der durchschnittlichen Arbeits-
zeit im Durchrechnungszeitraum erforderliche Aus-
gleich von Zeitguthaben ist unter Berücksichtigung
der Interessen der Arbeitnehmer und unter Bedacht-
nahme der jeweiligen Betriebserfordernisse tunlichst
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in ganzen Tagen zu gewähren. Jedenfalls hat die Ar-
beitszeit im Falle des Ausgleichs von Zeitguthaben
mindestens 4 Stunden zu betragen. Bei einer wö-
chentlichen Arbeitszeit von tatsächlich weniger als
32 Stunden ist der Ausgleich von Zeitguthaben jeden-
falls in ganzen Tagen zu gewähren.

11. Wird bei Durchrechnung der Normalarbeitszeit
der Zeitpunkt des Ausgleichs von Zeitguthaben nicht
im Vorhinein festgelegt, und bestehen nach Ablauf
des halben Durchrechnungszeitraums Zeitguthaben,
ist der Ausgleichszeitpunkt binnen vier Wochen fest-
zulegen oder der Ausgleich binnen 13 Wochen zu ge-
währen. Andernfalls kann der Dienstnehmer den Zeit-
punkt des Ausgleichs mit einer Vorankündigungsfrist
von vier Wochen selbst bestimmen, sofern nicht zwin-
gende betriebliche Erfordernisse diesem Zeitpunkt
entgegenstehen, oder eine Abgeltung in Geld verlan-
gen.

12. Erkrankt (verunglückt) ein Arbeitnehmer während
des Zeitausgleichs, ohne dies vorsätzlich oder grob
fahrlässig herbeigeführt zu haben, so werden auf Zeit-
ausgleichstage fallende Tage der Erkrankung, an de-

nen der Arbeitnehmer durch die Erkrankung arbeits-
unfähig war, nicht auf den Zeitausgleich angerechnet,
wenn die Erkrankung länger als drei Kalendertage ge-
dauert hat. Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber
nach dreitägiger Krankheitsdauer die Erkrankung un-
verzüglich mitzuteilen und nach Aufforderung eine
Bestätigung nachzubringen.

13. Wird ein Dienstverhältnis im Verlauf eines Durch-
rechnungszeitraumes aufgelöst, so sind allfällige
Stunden, die über die durchschnittliche Wochenar-
beitszeit von 38,5 Stunden hinausgehen, mit Über-
stundenzuschlägen entsprechend § 8 Abs 2 zu vergü-
ten.

14. Allenfalls auf die durchschnittliche Wochenar-
beitszeit fehlende Arbeitsstunden können auf noch
ausstehende Entgeltbestandteile aufgerechnet wer-
den, ausgenommen im Falle der Kündigung des
Dienstverhältnisses durch den Dienstgeber, des be-
rechtigten vorzeitigen Austrittes oder der ungerecht-
fertigten Entlassung. In diesen Fällen ist eine Aufrech-
nung nicht möglich.
(§ 6b idF 1. Jänner 2020)

§ 7 Ruhetage

Als Ruhetage gelten sämtliche Sonntage sowie die ge-
setzlichen Feiertage, das sind derzeit: 1. Jänner,
6. Jänner, Ostermontag, 1. Mai, Christi Himmelfahrt,
Pfingstmontag, Fronleichnam, 15. August, 26. Okto-
ber, 1. November, 8. Dezember, 25. und 26. Dezem-

ber. Für Angehörige der Evangelischen Kirchen A. B.
und H. B., der Altkatholischen Kirche und der Metho-
distenkirche gilt der Karfreitag als gesetzlicher Feier-
tag. Am 24. und 31. Dezember endet die Dienstzeit je-
weils um 12 Uhr.

§ 8 Überstunden

1. Überstunden sind ausdrücklich angeordnete oder
nachträglich genehmigte Arbeitsstunden, die über
die kollektivvertragliche Arbeitszeit hinausgehen. Bei-
de Vertragsteile erklären die Leistung von Überstun-
den als unerwünscht und verpflichten sich, alles
Zweckdienliche vorzunehmen, um Überstunden zu
vermeiden.
Die Anordnung von Überstunden durch den Dienstge-
ber erfolgt tunlichst nach Anhörung des Betriebsrates
im Rahmen der gesetzlich zulässigen Arbeitszeitüber-
schreitung.
(Abs 2 idF 1. Jänner 2021)

2. Überstundenentlohnung

a) Die Überstundenentlohnung besteht aus dem
Grundstundenlohn und einem Zuschlag.

b) Der Grundstundenlohn beträgt 1/158 des Brutto-
monatsgehaltes.

c) Der Überstundenzuschlag beträgt 50%. Überstun-
den in der Zeit von 20 bis 6 Uhr und an Sonn- und
Feiertagen sind mit einem Zuschlag von 100% zu
entlohnen.

d) Überstunden sind spätestens am Ende der ihrer
Leistung folgenden Gehaltsperiode zu bezahlen.

3. Verfall der Überstunden
Ansprüche auf Überstundenentlohnung sind am Zah-
lungstag der Gehaltsperiode, in der sie entstanden
sind, durch nachstehendes Verfahren geltend zu ma-
chen:
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a) Der Dienstgeber ist verpflichtet, laufend Aufzeich-
nungen über die von seinen Dienstnehmern geleis-
teten Überstunden zu führen, die vom Dienstgeber
am Ende der betreffenden Gehaltsperiode dem
Dienstnehmer zur Bestätigung vorzulegen sind.

b) Verweigert der Dienstnehmer die Unterschrift mit
begründetem Hinweis auf eine höhere Überstun-
denleistung, so gilt dies als Geltendmachung des
höheren Anspruches des Dienstnehmers. Für die
nach Abs 1 und 3b) geltend gemachten Überstun-
denansprüche gelten die Verjährungsfristen des
ABGB.

c) Etwaige seitens des Dienstnehmers nach dem Ver-
fahren nach Abs 3 b) nicht geltend gemachte Über-
stunden verfallen nach Ablauf von 3 Monaten.

d) Werden vomDienstgeber entgegen diesen Bestim-
mungen die vorgeschriebenen laufenden Über-
stundenaufzeichnungen nicht geführt, so verfallen
allfällige Überstundenentgeltansprüche nach Ab-
lauf von 3 Jahren.

4. Pauschalabfindung
Bei regelmäßigen Überstundenleistungen kann durch
Vereinbarung zwischen Dienstgeber und Dienstneh-
mer ein Überstundenpauschale festgesetzt werden,
doch darf es im Durchschnitt der Geltungsdauer den
Dienstnehmer nicht ungünstiger stellen als die Über-
stundenentlohnung.

§ 9 Urlaub

1. Dem Arbeitnehmer gebührt für jedes Arbeitsjahr
ein ununterbrochener bezahlter Urlaub. Das Urlaubs-
ausmaß beträgt bei einer anrechenbaren Dienstzeit
von weniger als 25 Jahren 30Werktage und nach Voll-
endung des 25. Jahres 36 Werktage.

2. Behinderte im Sinne des § 2 Abs 1 des Behinderten-
einstellungsgesetzes 1992, BGBl Nr 313/1992 (Er-
werbsverminderung mindestens um 50%) haben in
jedem Dienstjahr Anspruch auf einen Zusatzurlaub
von 3 Werktagen, wenn ein Einstellungsschein vor-
liegt.

3. Vordienstzeiten, die in der Raiffeisen-Warenorgani-
sation (RWA, Lagerhäuser) zugebracht wurden, wer-
den zur Gänze, Vordienstzeiten in anderen Raiffei-
sen-Genossenschaften werden zur Hälfte angerech-
net.
(Abs 3 idF ab 1. Jänner 2016)

4. Im Übrigen gelten für den Urlaub die Bestimmun-
gen des Bundesgesetzes betreffend die Vereinheitli-
chung des Urlaubsrechtes, Bundesgesetz vom 7. Juli
1976, BGBl Nr 116, Stück vom 3. 8. 1976.

§ 9a Karenzen

1. Der 1. Karenzurlaub innerhalb eines Dienstverhält-
nisses im Sinne der §§ 89 f der Stmk. LAO wird für die
Bemessung der Kündigungsfrist und der Dauer des
Krankenentgeltanspruches bis zum Höchstausmaß
von 10 Monaten angerechnet.
(§ 9a idF 1. Jänner 2007)

2. Karenzen, die aus Anlass der Geburt des ersten Kin-
des in Anspruch genommen werden, werden im Aus-
maß von höchstens 10 Monaten als Berufsjahre ge-
wertet. Dies gilt für Karenzen, die ab dem 1. 1. 2012
beginnen. Diese Höchstgrenze gilt auch für Karenz
nach Mehrlingsgeburten. Liegt neben der Karenz
gleichzeitig ein Dienstverhältnis vor, so wird für die
Anrechnung die für den Arbeitnehmer günstigere Va-
riante in Anwendung gebracht.
(Abs 2 gilt ab 1. Jänner 2012)

(3) Karenzen nach dem MSchG und VKG, die im lau-
fenden Dienstverhältnis ab dem 1. 1. 2019 oder da-
nach beginnen, werden für die Bemessung der Kündi-
gungsfrist, die Dauer der Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall (Unglücksfall), das Urlaubsausmaß, das Jubi-
läumsgeld sowie für die Berufsjahre imHöchstausmaß
von 24 Monaten angerechnet.

(4) Zeiten der Sterbebegleitung für nahe Angehörige
oder Begleitung von schwersterkrankten Kindern
nach den §§ 14a und 14b AVRAG, die ab dem 1. 1.
2019 oder danach beginnen, werden für die Bemes-
sung der Kündigungsfrist, die Dauer der Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall (Unglücksfall) und das Ur-
laubsausmaß sowie das Jubiläumsgeld bis zum jeweils
gesetzlich zulässigen Höchstausmaß angerechnet.

(Abs 3 u 4 gelten ab 1. Jänner 2019)
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§ 10 Kündigung

1. Die Lösung eines Dienstverhältnisses durch den
Dienstgeber kann, soweit dieser Vertrag nicht günsti-
gere Regelungen enthält, nur nach den Bestimmun-
gen des Angestelltengesetzes erfolgen.

2. Bei Lösung des Dienstverhältnisses durch den
Dienstnehmer gelten die Kündigungsbestimmungen
des § 20 (4) Angestelltengesetz.

§ 10a Altersteilzeit*)

(1) Wurde oder wird zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer vereinbart, Altersteilzeit im Sinne des
§ 27 AlVG oder § 37b AMSG (beide idF BGBl I 101/
2000 bzw 71/2003) in Anspruch zu nehmen, gelten
die nachstehenden Regelungen für alle zum 31. 10.
2007 laufenden und zukünftigen Altersteilzeit-Verein-
barungen.

(2) a) Der Arbeitnehmer hat bis zur Höchstbeitrags-
grundlage gemäß § 45 ASVG Anspruch auf Gehalts-
ausgleich von mindestens 50% des Unterschiedsbe-
trages zwischen dem vor der Herabsetzung der Nor-
malarbeitszeit gebührenden (bei Altersteilzeitbeginn
ab 1. 1. 2004 durchschnittlichen) Entgelt einschließ-
lich pauschalierter oder regelmäßig geleisteter Zula-
gen, Zuschläge und Überstunden – entsprechend
den Richtlinien des Arbeitsmarktservice, sowie durch-
schnittliche [Jahresdurchschnitt] Provisionsverdiens-
te oder Anteile an leistungsorientierten Entgeltfin-
dungssystemen) und dem der verringerten Arbeits-
zeit entsprechenden Entgelt.

b) Der Arbeitgeber hat die Sozialversicherungsbeiträ-
ge (Pensions-, Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenver-
sicherung) entsprechend der Beitragsgrundlage vor
der Herabsetzung der Normalarbeitszeit zu entrich-
ten.

c) Eine bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu-
stehende Abfertigung ist auf der Grundlage der Ar-
beitszeit vor der Herabsetzung zu berechnen. In die
Berechnung der Abfertigung sind regelmäßige Ent-
gelt-Bestandteile (zB Überstunden, Provisionen oder
sonstiges Leistungsentgelt) in jenem Ausmaß einzu-
beziehen, in dem sie vor Herabsetzung der Arbeitszeit
geleistet wurden.

d) Sieht die Vereinbarung unterschiedliche wöchentli-
che Normalarbeitszeiten, insbesondere eine Blockung
der Arbeitszeit vor, so ist das Entgelt für die durch-
schnittliche Arbeitszeit fortlaufend zu zahlen.

e) Die Berechnung eines Jubiläumsgeldes ist auf Ba-
sis der Arbeitszeit vor der Herabsetzung der Normal-
arbeitszeit vorzunehmen.

f) Vor Abschluss zukünftiger Altersteilzeit-Vereinba-
rungen ist der Betriebsrat zu informieren.

(3)Die Vereinbarung kann unterschiedliche wöchent-
liche Arbeitszeiten vorsehen. Insbesondere kann ver-
einbart werden, dass so lange im Ausmaß der Normal-
arbeitszeit weiter gearbeitet wird (Einarbeitungspha-
se) bis genügend Zeitguthaben erarbeitet wurden,
um anschließend durch den Verbrauch dieser Zeitgut-
haben den Entfall jeder Arbeitspflicht bis zum Pen-
sionsantritt zu ermöglichen (Freistellungsphase). In
diesem Fall gilt:

• Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses bestehen-
de Zeitguthaben an Normalarbeitszeit sind auf
Grundlage des zu diesem Zeitpunkt gebührenden
Stundenentgelts (ohne Gehaltsausgleich), jedoch
grundsätzlich ohne Berechnung des in § 19e AZG
vorgesehenen Zuschlags auszuzahlen. Endet das
Arbeitsverhältnis durch den Tod des Arbeitnehmers,
so gebührt diese Abgeltung den Erben. Wird das Ar-
beitsverhältnis während der Dauer der vereinbarten
Altersteilzeit jedoch auf Betreiben des Arbeitgebers
(einvernehmliche Auflösung auf Betreiben des Ar-
beitsgebers, Arbeitgeber-Kündigung, ungerechtfer-
tigte Entlassung) gelöst, so sind bei Beendigung des
Arbeitsverhältnisses bestehende Zeitguthaben an
Normalarbeitszeit mit dem in § 19e AZG vorgesehe-
nen Zuschlag auszuzahlen.
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§ 11 Abfertigung

1. Hinsichtlich der Abfertigung gelten, soweit in die-
sem Vertrag nicht günstigere Regelungen erfolgen,
die Bestimmungen des Angestelltengesetzes.

2. Bei Kündigung durch den Dienstnehmer infolge Er-
reichung der Altersgrenze einschließlich des Anspru-
ches auf vorzeitige Alterspension gebührt ebenfalls
die volle gesetzliche Abfertigung.

3. Weiblichen Angestellten gebührt – sofern das
Dienstverhältnis ununterbrochen fünf Jahre gedauert
hat – die Hälfte der nach § 23 Abs 1 zustehenden Ab-
fertigung, höchstens jedoch das Dreifache desmonat-
lichen Entgelts, wenn sie

1. nach der Geburt eines lebenden Kindes innerhalb
der Schutzfrist (§5 Abs 1 des MSchG 1979, BGBl
Nr 221) oder

2. nach der Annahme eines Kindes, welches das zwei-
te Lebensjahr noch nicht vollendet, an Kindes statt
(§ 15 Abs 6 Z 1 MSchG) oder nach Übernahme ei-
nes solchen Kindes in unentgeltliche Pflege (§ 15
Abs 6 Z 2 MSchG) innerhalb von acht Wochen ihren
vorzeitigen Austritt aus dem Arbeitsverhältnis er-
klären. Bei Inanspruchnahme eines Karenzurlau-
bes nach dem MSchG ist der Austritt spätestens

drei Monate vor Ende des Karenzurlaubes zu erklä-
ren.

4. a) Im Falle des Todes eines Dienstnehmers, der
länger als 1 Jahr im Betrieb tätig war, ist das Gehalt
für den Sterbemonat und den folgendenMonat weiter-
zuzahlen. Nach fünfjähriger Betriebszugehörigkeit
des Dienstnehmers ist das Gehalt für den Sterbemo-
nat und die beiden folgenden Monate weiterzuzahlen.

b) Anspruchsberechtigt sind nur die gesetzlichen Er-
ben, zu deren Erhaltung der Erblasser gesetzlich ver-
pflichtet war. Sind solche Personen nicht vorhanden,
dann die physischen Personen, welche die Begräbnis-
kosten bezahlen.

c) Besteht neben dem Anspruch auf Weiterzahlung
des Gehaltes nach a) und b) ein gesetzlicher Abferti-
gungsanspruch nach dem Angestelltengesetz, ge-
bührt dieser den anspruchsberechtigten Hinterbliebe-
nen anstelle des im § 23 Abs 6 AngG vorgesehenen
halben Ausmaßes in voller Höhe. Das Sterbequartal
nach a) und b) und die Abfertigung nach c) gebühren
nicht nebeneinander. Es gilt nur der günstigere An-
spruch.

§ 12 Fortzahlung des Entgeltes bei Dienstverhinderung

Für die Fortzahlung des Entgeltes bei Dienstverhinde-
rung gelten die Bestimmungen des Angestelltenge-
setzes.
Gemäß § 8 (3) Angestelltengesetz besteht der An-
spruch auf Fortzahlung des Entgeltes zB in folgenden
Fällen:

a) bei eigener Eheschließung, bzw
bei eigener Eintragung der Part-
nerschaft nach dem EPG ......... (3 Arbeitstage),

b) bei Teilnahme an der Eheschlie-
ßung, bzw Eintragung der einge-
tragenen Partnerschaft nach
dem EPG der Kinder und Ge-
schwister ........................... (1 Arbeitstag),

c) bei Tod des Ehepartners, des/der
eingetragenen Partners/Partne-

rin nach dem EPG, bzw des/der
Lebensgefährten/Lebensgefähr-
tin, soweit ein gemeinsamer
Haushalt bestanden hat .......... (3 Arbeitstage),

d) bei Tod der Eltern, Schwiegerel-
tern oder der Kinder .............. (1 Arbeitstag),

e) bei Teilnahme an der Beerdigung
der Eltern, Schwiegereltern, Kin-
der, Geschwister oder Großeltern (1 Arbeitstag),

f) bei Niederkunft der Ehegattin ... (1 Arbeitstag),
g) bei Wohnungswechsel die notwendige Zeit, jedoch

höchstens 2 Arbeitstage innerhalb eines halben
Jahres,

h) für die Zeit notwendiger ärztlicher und zahnärztli-
cher Behandlung, sofern eine ärztliche Bescheini-
gung vorgewiesen wird.
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§ 13 Jubiläumsgeld

Für langjährige Dienste werden den Dienstnehmern
nach einer Beschäftigung im selben Betrieb von

20 Jahren mindestens .. 1 Brutto-Monatsgehalt,
25 Jahren mindestens .. 1,5 Brutto-Monatsgehälter,
30 Jahren mindestens .. 2,5 Brutto-Monatsgehälter,
40 Jahren mindestens .. 3,5 Brutto-Monatsgehälter

als einmalige Anerkennungszahlung gewährt.
Der Dienstnehmer wird aus Anlass seines Jubiläums
an einem Arbeitstag unter Fortzahlung seines Entgel-
tes vom Dienst freigestellt.

Übergangsregelung:
An jene Dienstnehmer, die im Jahr 2012 das 30., 31.,
32., 33., 34. oder 35. Dienstjahr erreichen, wird das
Jubiläumsgeld für das 30. bzw 35. Dienstjahr wie folgt
ausbezahlt:
Im Jahr 2012 erhalten jene Dienstnehmer mit 30. bzw
35. Dienstjahr das Jubiläumsgeld, im Jahr 2013 erhal-
ten jene Dienstnehmer mit 33. bzw 34. Dienstjahr das
Jubiläumsgeld und im Jahr 2014 erhalten jene Dienst-
nehmer mit 31. bzw 32. Dienstjahr das Jubiläums-
geld.

§ 13 idF ab 1. Jänner 2012

§ 14 Reisegebühren

Das Tagesgeld für Inlandsdienstreichen beträgt
€ 26,40 pro Tag. Dauert eine Dienstreise länger als
3 Stunde, so wird für jede angefangene Stunde ein
Zwölftel gerechnet. Das volle Tagesgeld steht für
24 Stunden zu. Erfolgt eine Abrechnung des Tagesgel-

des nach Kalendertagen, steht das Tagesgeld für den
Kalendertag zu.
Übernächtigungskosten werden gemäß Beleg ver-
rechnet.
(§ 6b idF 1. Jänner 2020)

§ 15 Arbeitskleidung

Jedem Angestellten wird auf Wunsch Arbeitskleidung
(zB ein Arbeitsmantel) zur Verfügung gestellt. Die
Dienstnehmer sind verpflichtet, die zur Verfügung ge-

stellte Arbeitskleidung im Dienst zu tragen. Bei Bedarf
ist den Angestellten zusätzlich zum Arbeitsmantel Re-
genschutzbekleidung zur Verfügung zu stellen.

§ 16 Schlichtung

Streitigkeiten aus diesem Vertrag sollen, bevor die Arbeitsgerichte angerufen werden, durch Vertreter der ver-
tragsschließenden Teile geschlichtet werden.

§ 17 Schlussbestimmungen

Bestehende höhere Gehälter und günstigere arbeitsrechtliche Vereinbarungen werden durch das In-Kraft-Treten
dieses Kollektivvertrages nicht berührt.
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§ 18 Übergangsregelung Dienstalterszulage

1. Für jene Arbeitnehmer, die mit Stichtag 31. 12.
1998 eine Dienstalterszulage bereits erhalten haben,
bleibt diese in ihrer euromäßigen Höhe wie folgt auf-
recht:

in der Beschäftigungsgruppe 2 und 3 ......... € 104,65
in der Beschäftigungsgruppe 4 ................. € 111,19
in der Beschäftigungsgruppe 5 ................. € 117,––

2. Jene Arbeitnehmer, die mit Stichtag 1. 1. 1999 bzw
während des Jahres 1999 mindestens das 18. Dienst-

jahr erreichen, erhalten eine Abschlagszahlung, er-
rechnet auf Basis der jeweiligen Höhe der Dienstal-
terszulage. Die Ansätze der Abschlagszahlungen lie-
gen in der Personalabteilung auf.

3. Für alle anderen Arbeitnehmer, die zum Stichtag
1. 1. 1999 das 18. Dienstjahr noch nicht erreicht ha-
ben, entfällt die künftige Gewährung einer Dienstal-
terszulage.

§ 19 Pensionskassenregelung

Die gemeinsamen Bestimmungen für Betriebsverein-
barung, Vorsorgevereinbarung und Pensionskassen-
vertrag über den Beitritt zur ÖPAG Pensionskassen
AG, die Betriebsvereinbarung (Muster A), die Vorsor-
gevereinbarung (Muster B) sowie die Zustimmungser-
klärung (Muster C) sind im Anhang des Kollektivver-
trages enthalten, der einen integrierenden Bestandteil
dieses Kollektivvertrages bildet.

A. Beitritt zur Pensionskasse

(1) Der Dienstgeber ist verpflichtet, der überbetrieb-
lichen ÖPAG Pensionskassen AG beizutreten. Der Bei-
tritt hat auf Basis einer Betriebsvereinbarung gemäß
§ 97 Abs 1 Z 18a ArbVG iVm § 3 Abs 1 BPG oder einer
Vorsorgevereinbarung gemäß § 3 Abs 2 BPG zu erfol-
gen. Dienstnehmer, die die Voraussetzungen erfüllen,
haben Anspruch auf Abschluss und Einbeziehung in
die nachstehende Pensionskassenregelung durch
den Dienstgeber.

(2) In die Vorsorge sind alle Dienstnehmer von
Dienstgebern einzubeziehen, die

1. die Wartezeit erfüllt und

2. die Zustimmungserklärung unterfertigt haben und

3. deren Gehalt über der Geringfügigkeitsgrenze ge-
mäß § 5 (2) ASVG liegt.

(3) Die Wartezeit endet mit dem Ablauf von fünf un-
unterbrochenen Dienstjahren beim Dienstgeber, frü-
hestens jedochmit der Vollendung des 25. Lebensjah-
res durch den Dienstnehmer.

B. Arten der Pensionsleistungen

(1) Bei Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Ab-
schnitt II der gemeinsamen Bestimmungen für Be-
triebsvereinbarung, Vorsorgevereinbarung und Pen-
sionskassenvertrag über den Beitritt zur ÖPAG Pen-
sionskassen AG (Anhang) sind an den Dienstnehmer
nachstehende Pensionsleistungen zu erbringen:

1. Alterspension/vorzeitige Alterspension

2. Berufsunfähigkeitspension.

(2) Bei Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Ab-
schnitt II der gemeinsamen Bestimmungen für Be-
triebsvereinbarung, Vorsorgevereinbarung und Pen-
sionskassenvertrag über den Beitritt zur ÖPAG Pen-
sionskassen AG sind an die Hinterbliebenen des
Dienstnehmers nachstehende Pensionsleistungen zu
erbringen:

1. Witwen(r)pension

2. Waisenpension.

C. Beiträge

(1) Der Dienstgeber ist verpflichtet, zur Finanzierung
der Versorgungsleistungen für jeden Dienstnehmer
Beiträge in der Höhe von 1,8% dessen Monatsgrund-
gehaltes (brutto) entsprechend der kollektivvertragli-
chen Einstufung zu entrichten.

(2) Der Dienstnehmer kann sich verpflichten, eigene
Beiträge zur Finanzierung der Versorgungsleistungen
in der Höhe von bis zu 1,8% seines Monatsgrundge-
haltes zu entrichten.
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D. Verhältnis zu anderen Pensionsregelungen

(1) Die gegenständliche Pensionskassenregelung gilt
für jene Dienstnehmer, die zum 31. 12. 1998 keine
dienstgeberfinanzierte betriebliche Pensionszusage
hatten und für jene Dienstnehmer, die ab 1. 1. 1999
neu eintreten.

(2) Eine Übertragung von Ansprüchen der Dienstneh-
mer aus direkten Leistungszusagen kann im Einver-
nehmen zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer
nach Maßgabe des § 48 PKG erfolgen, wobei eine Pen-
sionskassenzusage zumindest dannmit der angeführ-
ten Regelung als gleichwertig zu betrachten ist, wenn
unter Zugrundelegung der Wertverhältnisse zum
Übertragungsstichtag dieselbe Höhe an Altersversor-
gungsleistungen finanziert wird.
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ANHANG

Gemeinsame Bestimmungen für Betriebsvereinbarung, Vorsorgevereinbarung
und Pensionskassenvertrag über den Beitritt zur ÖPAG Pensionskassen AG

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§ 1 Geltungsbereich und Rechtsgrundlagen

Diese Bestimmungen regeln die gemeinsamen Bedin-
gungen eines zwischen Arbeitgeber und der ÖPAG
Pensionskassen AG (im Folgenden ”Pensionskasse“
genannt) abgeschlossenen Pensionskassenvertrages
(im Folgenden ”PKV“ genannt) und (einer) zwischen
dem Arbeitgeber und dessen Arbeitnehmer abge-
schlossenen bzw abzuschließenden Vorsorgeverein-
barung(en) (im Folgenden ”VV“ genannt) oder einer
zwischen dem Arbeitgeber und dem zuständigen Be-
triebsrat abgeschlossenen bzw abzuschließenden Be-
triebsvereinbarung iSd § 97 Abs 1 Z 18a ArbVG (im

Folgenden ”BV“ genannt) für das mit der Bezeichnung
KOMPLETT-PENSION bezeichnete Vorsorgemodell.
Rechtsgrundlage für den PKV, die BV und die VV sind
das Betriebspensionsgesetz (BPG), das Pensionskas-
sengesetz (PKG) und der von der Pensionskassenauf-
sicht im Bundesministerium für Finanzen genehmigte
Geschäftsplan der Pensionskasse (im Folgenden ”Ge-
schäftsplan“ genannt), sämtliche in der jeweils gel-
tenden Fassung. Es ist österreichisches Recht anzu-
wenden.

§ 2 Erfasster Personenkreis und Einbeziehung in die Pensionskassenvorsorge

(1) Die Einbeziehung erfolgt aufgrund eines Pen-
sionskassenvertrages gemäß § 15 des Pensionskas-
sengesetzes zwischen dem Arbeitgeber und der ÖPAG
Pensionskassen AG. Der Arbeitgeber verpflichtet sich,
den Pensionskassenvertrag ohne Verzögerung abzu-
schließen, sodass der Stichtag für die erstmalige Ein-
beziehung entsprechend Abs 5 zu liegen kommt. Für
Arbeitnehmer, die am 1. 1. 1999 die Einbeziehungs-
kriterien gemäß Abs 5 lit a) und b) erfüllen und für
die alle erforderlichen Unterlagen unterfertigt bis spä-
testens 30. 9. 1999 in der Pensionskasse vorliegen,
gilt als Beitragszahlungs- und Haftungsbeginn der
1. 1. 1999. Werden die Einbeziehungskriterien gemäß
Abs 5 zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt und liegen
alle erforderlichen Unterlagen unterfertigt bis 30. 9.
1999 oder spätestens zwei Monate nach der Erfüllung
der Einbeziehungskriterien gemäß Abs 5 lit a) und b)
bei der Pensionskasse auf, gilt der Zeitpunkt der Erfül-
lung der Einbeziehungskriterien als Beitragszahlungs-
und Haftungsbeginn.

(2) Anwartschaftsberechtigte (im Folgenden ”AWB“
genannt) sind jene Personen, zu deren Gunsten auf-
grund des PKV, der BV und der VV laut genehmigtem
Vertragsmuster (im Folgenden ”VM“ genannt) Beiträ-
ge an die Pensionskasse geleistet wurden. Leistungs-

berechtigte (im Folgenden ”LB“ genannt) sind frühere
AWB, an die die Pensionskasse Leistungen entspre-
chend Abschnitt II erbringt.

(3) Hinterbliebene (im Folgenden ”HB“ genannt) sind
nach Maßgabe des VM und der BV die Witwe/der Wit-
wer eines verstorbenen AWB/LB und/oder seine Kin-
der.

(4) Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeich-
nungen nur in männlicher Form angeführt sind, bezie-
hen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.
Bei der Anwendung auf bestimmte Personen ist die je-
weils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.

(5) Die Einbeziehung von AWB erfolgt jeweils zu dem
Monatsersten, der dem im PKV vereinbarten Ver-
tragsbeginn und der Erfüllung der im VM festgelegten
Einbeziehungskriterien folgt (Stichtag) sowie nach
Einlangen aller Unterlagen bei der Pensionskasse.
Der Arbeitgeber verpflichtet sich, einen Monat vor
dem Stichtag alle für die Einbeziehung erforderlichen
Unterlagen an die Pensionskasse zu übermitteln. Die
Einbeziehung setzt voraus:

a) die Vollendung von 25 Lebensjahren
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b) die Vollendung von 5 ununterbrochenen Dienst-
jahren beim Arbeitgeber

c) die Unterfertigung der Zustimmungserklärung
durch den Arbeitnehmer.

(6) Der Arbeitgeber legt der Pensionskasse einen Mo-
nat vor einer geplanten Einbeziehung eine Liste der
einzubeziehenden AWB vor und schließt mit deren
vertretungsbefugtem Betriebsrat eine BV gemäß
§ 97 Abs 1 Z 18a ArbVG ab. Wo kein Betriebsrat be-
steht, schließt der Arbeitgeber mit den künftigen
AWB selbst rechtzeitig vor Einbeziehung eine VV ge-
mäß § 3 BPG ab. Gleichzeitig werden die von der Pen-
sionskasse benötigten Erklärungen und Unterlagen
übermittelt.

(7) Der AWB verpflichtet sich, die von der Pensions-
kasse benötigten Erklärungen und Unterlagen auszu-
füllen, zu unterzeichnen und der Pensionskasse zu-
kommen zu lassen; insbesondere wird der AWB eine
Erklärung zur Datenübermittlung und Auskunftsertei-
lung für die Pensionskasse unterzeichnen. Eine Einbe-
ziehung in die Pensionskasse erfolgt jedenfalls erst
nach Einlangen aller Unterlagen bei der Pensionskas-
se.

(8) Arbeitgeber, Betriebsrat und AWB stimmen der
automationsunterstützten Übermittlung der der Pen-
si- onskasse zur Verfügung gestellten Daten an den
Vertriebspartner der Pensionskasse zu.

(9) Der AWB wird sämtliche für die Bemessung der
Beiträge, Anwartschaften und Leistungen maßgebli-
chen Umstände und deren Änderungen dem Arbeitge-
ber unverzüglich mitteilen. Der AWB verpflichtet sich,
die von der Pensionskasse benötigten Erklärungen
und Unterlagen auszufüllen, zu unterzeichnen und
der Pensionskasse zukommen zu lassen. Weiters
stimmt der AWB ausdrücklich zu, dass die in Zusam-
menhang mit seiner Pensionskassen-Vorsorge ste-
henden Daten iSd § 18 DSG an die Pensionskasse
und ihre Vertriebspartner übermittelt werden.

(10) Der AWB ermächtigt die Pensionskasse aus-
drücklich und unwiderruflich, auch über seinen Tod hi-
naus Sanitätsdienste, Versicherungsträger, Ärzte und
Krankenanstalten über seinen Gesundheitszustand
und ihn beeinflussende Faktoren zu befragen. Er ent-
bindet diese Stellen und Personen sowie deren Reprä-
sentanten auch über seinen Tod hinaus von der
Schweigepflicht.

II. VERSORGUNGSLEISTUNGEN

§ 3 Arten der Versorgungsleistungen

(1) Den AWB werden aufgrund der nach diesem Ver-
trag erworbenen Anwartschaften folgende Arten von
Versorgungsleistungen (Eigenpension) gewährt:

– Alterspension/vorzeitige Alterspension

– Berufsunfähigkeitspension.

(2) Den HB der AWB/LB werden aufgrund der nach
diesem Vertrag erworbenen Anwartschaften folgende
Versorgungsleistungen (Hinterbliebenenpension) ge-
währt:

– Witwen-/Witwerpension

– Vollwaisenpension/Halbwaisenpension.

§ 4 Anspruch auf Versorgungsleistungen

(1) Alterspension
Alterspension gebührt einem AWB, wenn er das
60. Lebensjahr vollendet hat, unter der Vorausset-
zung, dass sein Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber be-
endet wurde.

(2) Vorzeitige Alterspension
Vorzeitige Alterspension gebührt den Arbeitnehmern,
die das 55. Lebensjahr vollendet haben, wenn das Ar-

beitsverhältnis beendet wurde. Die vorzeitige Alters-
pension ruht während Zeiten, in denen der Arbeitneh-
mer ein Erwerbseinkommen über der Geringfügig-
keitsgrenze lt § 5 (2) ASVG erzielt. Der Arbeitnehmer
hat diesen Umstand in geeigneter Form nachzuwei-
sen.
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(3) Berufsunfähigkeitspension
Berufsunfähigkeitspension gebührt einem AWB, wenn
er das Pensionsalter gemäß § 4 Abs 1 noch nicht voll-
endet hat und für ihn einer der folgenden Punkte zu-
trifft:

a) Berufsunfähigkeitspension gebührt einem AWB,
der in einem erlernten oder angelernten Beruf tätig
ist, wenn seine Arbeitsfähigkeit infolge seines ärzt-
lich nachzuweisenden körperlichen oder geistigen
Zustandes voraussichtlich auf Lebenszeit auf weni-
ger als die Hälfte derjenigen eines körperlich und
geistig gesunden AWB von ähnlicher Ausbildung
und gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten
in diesem Beruf herabgesunken ist; ein angelern-
ter Beruf liegt vor, wenn der AWB eine Tätigkeit
ausübt, für die es erforderlich ist, durch praktische
Arbeit qualifizierte Kenntnisse oder Fähigkeiten zu
erwerben, welche jenen in einem erlernten Berufe
gleichzuhalten sind.

b) Berufsunfähigkeitspension gebührt einem AWB,
der nicht in einem erlernten oder angelernten Be-
ruf tätig ist, wenn er infolge seines ärztlich nachzu-
weisenden körperlichen oder geistigen Zustandes
voraussichtlich auf Lebenszeit nicht mehr im Stan-
de ist, durch eine Tätigkeit, die auf dem Arbeits-
markt noch bewertet wird und die ihm unter billiger
Berücksichtigung der von ihm ausgeübten Tätig-
keiten zugemutet werden kann, wenigstens die
Hälfte des Entgeltes zu erwerben, das ein körper-
lich und geistig gesunder AWB regelmäßig durch
eine solche Tätigkeit zu erzielen pflegt.

c) Berufsunfähigkeitspension gebührt einem AWB
auch, wenn seine Arbeitsfähigkeit infolge seines
ärztlich nachzuweisenden körperlichen oder geisti-
gen Zustandes voraussichtlich auf Lebenszeit auf
weniger als die Hälfte derjenigen eines körperlich
und geistig gesunden AWB von ähnlicher Ausbil-
dung und gleichwertigen Kenntnissen und Fähig-
keiten herabgesunken ist (Berufsunfähigkeit).

Voraussetzung für die Gewährung einer Berufsunfä-
higkeitspension ist, dass das Arbeitsverhältnis nach
Eintritt der Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bestim-
mungen beendet wurde und voraussichtlich beendet
bleibt.

(4) Hinterbliebenenpension
Im Falle des Ablebens eines AWB/LB gebührt dem
Ehegatten eine Witwen-/Witwerpension, sofern die
Ehe mit dem AWB/LB zum Zeitpunkt des Todes min-
destens drei Jahre bestanden hat und die Witwe (der

Witwer) nicht mehr als 20 Jahre jünger ist als der
AWB. Wenn der überlebende Ehegatte mehr als
20 Jahre jünger ist, wird die Witwen-/Witwerpension
lebenslänglich, maximal jedoch fünf Jahre ausbezahlt.
Wurde bereits eine Eigenpension gewährt, gebührt
Witwen-/Witwerpension nur, wenn die Ehe bereits
vor Inanspruchnahme der Eigenpension bestanden
hat. Im Falle des Ablebens eines AWB/LB gebührt
den Kindern eine Waisenpension. Wurde bereits eine
Eigenpension gewährt, so gebührt Waisenpension
nur, wenn die Kindeseigenschaft bereits vor Inan-
spruchnahme der Eigenpension gegeben war. Als Kin-
der gelten bis zum vollendeten 18. Lebensjahr:

1. die ehelichen, die legitimierten Kinder und die
Wahlkinder des AWB/LB;

2. die unehelichen Kinder eines weiblichen AWB/LB;

3. die unehelichen Kinder eines männlichen AWB/LB,
wenn seine Vaterschaft durch Urteil oder durch An-
erkenntnis festgestellt ist (§ 163b ABGB).

Die Kindeseigenschaft besteht auch nach der Vollen-
dung des 18. Lebensjahres, wenn und solange das
Kind sich in einer Schul- oder Berufsausbildung befin-
det, die seine Arbeitskraft überwiegend beansprucht,
längstens bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres;
zur Schul- und Berufsausbildung zählt auch ein ange-
messener Zeitraum für die Vorbereitung auf die Able-
gung der entsprechenden Abschlussprüfungen und
auf die Erwerbung eines akademischen Grades. Ist
die Schul- oder Berufsausbildung durch die Erfüllung
derWehrpflicht, der Zivildienstpflicht, durch Krankheit
oder ein anderes unüberwindbares Hindernis verzö-
gert worden, so besteht die Kindeseigenschaft über
das 26. Lebensjahr hinaus für einen der Dauer der Be-
hinderung angemessenen Zeitraum, längstens aber
bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.

(5) Ansprüche auf Versorgungsleistungen aus dieser
Vereinbarung entstehen nur für Leistungsfälle, die
nach der Zahlung des ersten von der Pensionskasse
vorgeschriebenen Beitrages eintreten, sofern im § 2
Abs 1 nichts anderes festgelegt ist.

(6) Weichen die für einen AWB tatsächlich gezahlten
Beiträge von den gemäß PKV, BV und VV für den
AWB zu entrichtenden Beiträgen ab, so entstehen An-
sprüche auf Versorgungsleistungen jedenfalls nur in
dem Ausmaß, das den für den AWB laut Geschäftsun-
terlagen der Pensionskasse entrichteten Beiträgen
entspricht.
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§ 5 Höhe und Dauer der Versorgungsleistungen

(1) Alterspension
Die Höhe der Alterspension/vorzeitigen Alterspension
ergibt sich aus der Verrentung der für das Risiko des
Alters geschäftsplanmäßig zu bildenden Deckungs-
rückstellung zum Zeitpunkt des Anfalles der Alters-
pension/vorzeitigen Alterspension unter Berücksichti-
gung einer allfälligen Anwartschaft auf Hinterbliebe-
nenpension.

(2) Berufsunfähigkeitspension
Die Höhe der Berufsunfähigkeitspension ergibt sich
aus der Verrentung der zum Zeitpunkt des Anfalles
der Berufsunfähigkeitspension geschäftsplanmäßig
zu bildenden Deckungsrückstellung. Es besteht ein er-
höhter Risikoschutz bis zur Vollendung des 50. Le-
bensjahres. Die Berufsunfähigkeitspension nach dem
ersten Satz wird auf jenes Ausmaß erhöht, das sich
unter der Annahme ergibt, dass die Berufsunfähig-
keitspension mit dem 50. Lebensjahr anfällt und die
dann zu bildende Deckungsrückstellung verrentet
wird; dabei wird eine gemäß § 10 und § 11 bis zum En-
de des erhöhten Risikoschutzes erfolgende laufende
Beitragsleistung in Höhe des zuletzt gezahlten Beitra-
ges unterstellt. In Zeiten, in denen die Beitragsleis-
tung gemäß § 12 ruht, erfolgt daher keine Fortrech-
nung der Beiträge.

(3) Hinterbliebenenpension
Die Hinterbliebenenpension bemisst sich am An-
spruch des verstorbenen AWB/LB auf Eigenpension.
Dieser ist bei Ableben des AWB vor Vollendung des
im PKV, in der BV und in der VV vereinbarten Pensions-
alters und vor Anfall einer Berufsunfähigkeitspension
der Anspruch des AWB auf Berufsunfähigkeitspension
gemäß (2), bei Ableben des AWB nach Vollendung des
im PKV, in der BV und in der VV genannten Pensionsal-
ters und vor Anfall einer Alterspension der Anspruch
des AWB auf Alterspension, und bei Ableben des
AWB nach Anfall einer Alters- oder Berufsunfähig-
keitspension die laufende Pension. Die Witwen(r)pen-

sion beträgt 60% des Anspruches des verstorbenen
AWB/LB auf Eigenpension; die Vollwaisenpension
36%, die Halbwaisenpension 24% dieses Anspru-
ches. Sollte das Gesamtausmaß der Hinterbliebenen-
pension 110% des Anspruches des verstorbenen
AWB/LB auf Eigenpension überschreiten, können die
Waisenpensionen anteilsmäßig gekürzt werden.

(4) Dauer
Alterspension/vorzeitige Alterspension und Witwen-/
Witwerpension wird mit Ausnahme des in § 4 Abs 4
2. Satz geregelten Falles lebenslang, Berufsunfähig-
keitspension auf Dauer der Berufsunfähigkeit, und
Waisenpension auf Dauer der Kindeseigenschaft nach
§ 4 (4) geleistet. Erreicht ein LB, dem die Berufsunfä-
higkeitspension zuerkannt wurde, das Anfallsalter für
die Alterspension, ohne dass die Berufsunfähigkeit
weggefallen wäre, wird die Berufsunfähigkeitspension
als Alterspension weitergewährt.

(5) Technischer Zinssatz
Bei der Verrentung und den versicherungstechnischen
Bewertungen kommt der Zinsfuß gemäß Geschäfts-
plan für die im § 26 (2) genannte Veranlagungs- und
Risikogemeinschaft zur Anwendung.

(6)Wertanpassung der laufendenVersorgungs-
leistungen
Die laufenden Versorgungsleistungen werden alljähr-
lich zum Bilanzstichtag der Pensionskasse (31. 12.)
entsprechend dem Geschäftsplan unter Zugrundele-
gung des anteiligen Veranlagungserfolges und des an-
teiligen versicherungstechnischen Ergebnisses der
Veranlagungs- und Risikogemeinschaft der Pensions-
kasse angepasst. Die Versorgungsleistungen können
auch bei einer von der Aufsichtsbehörde (Bundesmi-
nisterium für Finanzen) verfügten/genehmigten Än-
derung der Rechnungsgrundlagen im Geschäftsplan
angepasst werden.

§ 6 Erbringung der Versorgungsleistungen

(1) Die Erbringung der Versorgungsleistungen erfolgt
auf schriftlichen Antrag des AWB bzw seiner HB an die
Pensionskasse. Die Versorgungsleistungen fallen
erstmals mit dem auf die Erfüllung der Anspruchsvo-
raussetzungen folgenden Monatsersten an. Sollten
die Anspruchsvoraussetzungen an einem Monatsers-
ten eintreten, so fallen die Versorgungsleistungen
mit diesem Zeitpunkt an.

Die Versorgungsleistung ruht für den Zeitraumder Ab-
fertigungszahlung. Während des Ruhenszeitraumes
erfolgt eine versicherungsmathematische Weiterfüh-
rung der gebildeten Deckungsrückstellung.

(2) Die vorstehend angeführten Versorgungsleistun-
gen werden durch die Pensionskasse wie folgt er-
bracht: An jedem ersten Werktag im Monat werden

– 19 – Gemeinsame Bestimmungen – Beitritt ÖPAG



die jeweils gebührenden Monatsleistungen im Aus-
maß von 1/14 der vorgesehenen jährlichen Versor-
gungsleistung an die LB/HB überwiesen. Darüber hi-
naus wird am ersten Werktag der Monate Juli und De-
zember jeweils eine zusätzliche Monatsleistung über-
wiesen. Eine Aliquotierung der zusätzlichen Monats-
leistungen am Beginn und Ende des Gehaltszeitrau-
mes erfolgt nicht. Die Versorgungsleistungen werden

nur auf legitimierten Konten (Girokonten) des LB/HB
gutgeschrieben, über die nur der jeweilige LB/HB oder
sein gesetzlicher Vertreter verfügungs- und zeich-
nungsberechtigt sein darf. Abweichende Vereinbarun-
gen über die Empfängerkonten sind gegebenenfalls
zwischen dem LB/HB und der Pensionskasse zu tref-
fen.

§ 7 Barabfindung

Die Ansprüche eines AWB/LB/HB können in den in § 1
(2) PKG bzw § 5 (4) BPG genannten Fällen abgefunden

werden; über das Verlangen des AWB/LB/HB ist in die-
sen Fällen jedenfalls die Barabfindung vorzunehmen.

§ 8 Begrenzung und Ausschluss der Ansprüche
auf erhöhten Risikoschutz gemäß § 5 (2) und (3)

(1) Der erhöhte Risikoschutz gebührt nicht

a) einem AWB, der den Leistungsfall durch Selbstbe-
schädigung vorsätzlich herbeigeführt hat;

b) einem AWB/LB/HB, der den Leistungsfall durch
Verübung einer mit Vorsatz begangenen strafba-
ren Handlung veranlasst hat, derentwegen er zu
einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe rechts-
kräftig verurteilt worden ist;

c) einem HB, wenn der Leistungsfall vor Ablauf eines
Jahres seit Einlangen der ersten Beitragszahlung
durch Selbstmord des AWB herbeigeführt wurde.

(2) Der erhöhte Risikoschutz kann eingeschränkt
werden, wenn der Leistungsfall verursacht wurde

a) unmittelbar odermittelbar durch Kriegsereignisse;

b) unmittelbar oder mittelbar durch aktive Teilnahme
an Aufruhr oder inneren Unruhen, es sei denn, der
AWB ist von Berufs wegen zu deren Bekämpfung
verpflichtet;

c) durch energiereiche Strahlen mit einer Härte von
mindestens 100 Elektronenvolt, durch Neutronen
jeder Energie und durch künstlich erzeugte Strah-
len, es sei denn, dass eine Bestrahlung für Heil-
zwecke unter ärztlicher Aufsicht erfolgt ist.

(3) Der erhöhte Risikoschutz gebührt bei Eintritt des
Leistungsfalles im ersten Jahr der Aufnahme oder
Wiederaufnahme der Beiträge zu 1/4, im zweiten Jahr
zur Hälfte, im dritten Jahr zu 3/4 und ab dem vierten
Jahr zur Gänze. Bei Erhöhungen des prozentuellen
Ausmaßes der Beitragszahlung gilt diese Regelung
sinngemäß für die Erhöhung.

§ 9 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

(1) Die Pensionskasse ist berechtigt, zu Unrecht er-
brachte Versorgungsleistungen zurückzufordern, ins-
besondere wenn der Bezug durch unwahre Angaben,
Verschweigung maßgebender Tatsachen oder Verlet-
zung der Informationspflichten herbeigeführt wurde
oder zu erkennen war, dass die Leistung nicht oder
nicht in dieser Höhe gebührte.

(2) Die Pensionskasse ist berechtigt, ihren Rückfor-
derungsanspruch gegen den Anspruch des LB/HB auf
Versorgungsleistungen bzw nach seinem Ableben ge-
gen die Ansprüche seiner HB aufzurechnen. Bei man-
gelnder Gegenseitigkeit treten leistungsberechtigte
HB an die Stelle des verstorbenen AWB als Aufrech-
nungsgegner.
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III. BEITRÄGE

§ 10 Arbeitgeberbeiträge

(1) Als Gehalt wird im Folgenden der Monatsgrundge-
halt eines Arbeitnehmers entsprechend der kollektiv-
vertraglichen Einstufung exklusive aller Zulagen, Zu-
schläge, Mehrdienstleistungsvergütungen etc ver-
standen. Für Provisionäre wird als Gehalt die Entloh-
nung gem Stufe III/1 des Kollektivvertrages für die
Angestellten der Lagerhausgenossenschaften in der
Steiermark oder eine allfällig bestehende höhere kol-
lektivvertragliche Einstufung verstanden. Für die Be-
messung der Beiträge wird von 14 Monatsgehältern
jährlich ausgegangen.

(2) Der Arbeitgeber verpflichtet sich, zur Finanzie-
rung der Versorgungsleistungen für jeden AWBBeiträ-
ge (Arbeitgeberbeiträge) in der Höhe von 1,8% des-
sen Gehaltes zu entrichten.

(3) Für AWB, die zum31. 12. 1998 das 50. Lebensjahr
vollendet haben oder älter sind, gilt folgende zusätzli-
che Beitragszahlungsverpflichtung des Arbeitgebers:
vollendetes
Lebensjahr

per 31. 12.
1998 zusätzlicher Beitrag

50. 1 % des Gehaltes
51. 1,1 % des Gehaltes
52. 1,25 % des Gehaltes
53. 1,4 % des Gehaltes
54. 1,7 % des Gehaltes
55. 2 % des Gehaltes
56. 2,5 % des Gehaltes
57. 3,3 % des Gehaltes
58. 5 % des Gehaltes
59. 10 % des Gehaltes

(4) In den vereinbarten Arbeitgeberbeiträgen ist der
vom Arbeitgeber zu leistende Verwaltungskostenbei-
trag gemäß PKV und die gesetzliche Versicherungs-
steuer enthalten.

(5) Der nach Abzug der gesetzlichen Versicherungs-
steuer und des Verwaltungskostenbeitrages verblei-
bende Nettobeitrag wird für die Finanzierung der Leis-
tungen gemäß § 3 unter Berücksichtigung einer allfäl-
ligen Einschränkung gemäß § 8 verwendet.

(6) Die Zahlung der Beiträge erfolgt, unbeschadet ih-
rer Bemessung auf der Basis von 14 Gehältern, in
zwölf gleich hohen Raten, entsprechend dem jeweili-
gen Gehaltsauszahlungsrhythmus.

(7) Die Beitragspflicht des Arbeitgebers endet

1. mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses des
AWB,

2. mit dem Erreichen des Pensionsalters nach § 4
Abs 1 oder

3. mit der Inanspruchnahme einer Leistung nach § 4
durch den AWB.

§ 11 Arbeitnehmerbeiträge

(1) Ein Arbeitnehmer kann sich ab Erfüllung der Vo-
raussetzungen verpflichten, Beiträge (Arbeitnehmer-
beiträge) in Höhe von 1,8% (bzw bei Einschränkung
0,9%) seines Gehaltes an die Pensionskasse zu leis-
ten. Für die Bemessung der Beiträge wird von 14 Mo-
natsgehältern ausgegangen.

(2) Unter der Voraussetzung, dass der Arbeitnehmer
den Grundbeitrag in Höhe von 1,8% lt (1) leistet,
kann er sich auch verpflichten, Zusatzbeiträge im Sin-
ne des § 10 (3) dieser Bestimmungen in derselben Hö-
he wie der Arbeitgeber zu leisten.

(3) Der Arbeitgeber wird diese Beiträge zur Weiterlei-
tung an die ÖPAG vom monatlichen Gehalt einbehal-
ten. Die Zahlung der Beiträge erfolgt gleichzeitig mit
den Beiträgen gemäß § 10 durch den Arbeitgeber.

(4) Der Verwaltungskostenbeitrag ist vom Arbeitge-
ber entsprechend dem Pensionskassenvertrag zu tra-
gen. Die angeführten Beträge verstehen sich inklusive
der gesetzlichen Versicherungssteuer.

(5) § 10 Abs 7 gilt sinngemäß.
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§ 12 Ruhen der Beitragsleistungen

(1) Beiträge gemäß § 10 und § 11 ruhen in Zeiten, in
denen der AWB von der Arbeitsleistung gegen Entfall
der Bezüge karenziert ist, sofern diese Karenzierung
den gesamten Kalendermonat andauert.

(2) Als Zeiten gemäß (1) gelten insbesondere Zeiten
des Karenzurlaubes, des Präsenz- bzw Zivildienstes,
eines unbezahlten Sonderurlaubes und der Krankheit
über den Entgeltfortzahlungszeitraum hinaus.

§ 13 Verzugsfolgen

(1) Erfolgen Beitragszahlungen gemäß § 10 und § 11
später als zu den vereinbarten Terminen, so kommt
für Verzugszinsen ein Zinssatz in Höhe der 1,5-fachen
durchschnittlichen Sekundärmarktrendite der letzten
3 Monate zur Anwendung. Zusätzlich wird der erhöhte
Verwaltungskostenaufwand in Rechnung gestellt.

(2) Anwartschaften und Ansprüche auf Versorgungs-
leistungen werden nur im Ausmaß der tatsächlich bei
der Pensionskasse eingelangten Beiträge erworben.

(3) Sollte der Arbeitgeber mit Leistungen unter die-
sem Vertrag drei Monate in Verzug kommen, so ist
die Pensionskasse berechtigt, die AWB darüber zu in-
formieren.

(4) Sollte die Pensionskasse im Verzugsfall Mahn-
schreiben an den Arbeitgeber richten, so ist sie be-
rechtigt, dem Arbeitgeber für den erhöhten Verwal-
tungskostenaufwand eine angemessene Mahngebühr
in Rechnung zu stellen. Eine Verpflichtung zur gericht-
lichen oder außergerichtlichen Geltendmachung der
ausstehenden Forderungen durch die Pensionskasse

besteht nicht, sofern eine Verständigung des/der
AWB gemäß (3) erfolgt ist. Mit dieser Verständigung
können die Beitragsvorschreibungen an den Arbeitge-
ber unterbleiben.
Einlangende Zahlungen werden zunächst auf die
Mahngebühr, dann auf die Verzugszinsen angerech-
net. Sollten bei Eintritt eines Leistungsfalles ausste-
hende Beträge nicht eingelangt sein, so können die
Versorgungsleistungen auf das der tatsächlich vor-
handenen Deckungsrückstellung entsprechende Maß
angepasst werden.

(5) Sollte der Arbeitgeber mit der ersten Leistung un-
ter diesem Vertrag einen Monat in Verzug kommen, so
ist die Pensionskasse berechtigt, ihren Rücktritt vom
Vertrag unter Setzung einer weiteren Nachfrist von ei-
nem Monat zu erklären. Der Vertrag ist mit wirkungs-
losem Verstreichen der gesetzten Nachfrist aufgelöst.
Das Recht zur Geltendmachung von Schadenersatz-
ansprüchen bleibt unberührt. Die Pensionskasse ist
berechtigt, von ihrer Rücktrittserklärung sowohl die
Aufsichtsbehörde (Bundesministerium für Finanzen)
als auch die AWB/LB zu verständigen.

IV. INFORMATIONS- UND AUSKUNFTSPFLICHTEN

§ 14 Pflichten der Pensionskasse

(1) Die Pensionskasse hat jedem AWB/LB einmal
jährlich einen schriftlichen Auszug über erworbene
Ansprüche auf Versorgungsleistungen aus der Pen-
sionskasse zur Verfügung zu stellen. Dieser Auszug
enthält auch eine Information über die vom Arbeitge-
ber bzw vom AWB geleisteten Beiträge. Dieser Auszug
wird den AWB über den Arbeitgeber, den LB direkt von
der Pensionskasse zugestellt.

(2) Der Arbeitgeber hat die AWB/LB über den Ab-
schluss eines PKV und über jede spätere Änderung

des PKV zu informieren. Die Pensionskasse und der
Arbeitgeber haben auf Verlangen der AWB/LB über
den Inhalt des PKV Auskunft zu erteilen.

(3) Die Pensionskasse hat auf Verlangen des Arbeit-
gebers den Prüfbericht des Prüfaktuars der Pensions-
kasse oder die Kurzfassung des Berichtes (§ 21 (8)
PKG) und den Rechenschaftsbericht des Abschluss-
prüfers (§ 30a (2) PKG) unverzüglich zu übermitteln.
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§ 15 Pflichten der AWB/LB

(1) AWB/LB sind verpflichtet, der Pensionskasse
sämtliche für die Bemessung der Beiträge, Anwart-
schaften und Leistungen maßgeblichen Umstände
und deren Änderungen unverzüglich schriftlich mitzu-
teilen. Die Information der Pensionskasse durch die
AWB hat über den Arbeitgeber zu erfolgen.

(2) Erfolgen die Mitteilungen gemäß (1) an die Pen-
sionskasse unrichtig, verspätet oder gar nicht, so ha-
ben allfällige Nachteile daraus der Arbeitgeber bzw
die AWB/LB zu tragen. Die Änderung der Daten ge-

mäß (1) führt erst dann zur Entstehung von Anwart-
schaften und Leistungsansprüchen, wenn sie der Pen-
sionskasse nachweislich schriftlich oder aufgrund ei-
ner entsprechenden Vereinbarung durch Datenträger
zur Kenntnis gebracht wurden.

(3) Die AWB sind verpflichtet, bei Einbeziehung in die
Pensionskasse eine Erklärung gemäß § 18 Daten-
schutzgesetz zu unterfertigen, sowie die allfälligen
sonstigen von der Pensionskasse benötigten Erklärun-
gen und Unterlagen auszufüllen und zu unterfertigen.

§ 16 Pflichten des Arbeitgebers

(1) § 14 (1) und (2) gilt sinngemäß für den Arbeitge-
ber, darüber hinaus hat der Arbeitgeber Änderungen
des Firmenwortlautes sowie der Adresse unverzüglich
schriftlich an die Pensionskasse zu melden.

(2) Der Arbeitgeber hat der Pensionskasse den Ab-
schluss sowie die beabsichtigte Änderung bzw Beendi-
gung der BV oder VV rechtzeitig schriftlich mitzuteilen
undmit der Pensionskasse eine eventuelle Anpassung
dieses Vertrages zu beraten. Das jeweils gültige Ver-
tragsmuster oder die jeweils gültige BV ist der Pen-

sionskasse gegebenenfalls in Form einer Kopie unver-
züglich nach erstmaligem Abschluss zu übermitteln.

(3) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Meldungen des
AWB gemäß § 15 (1) und § 21 unverzüglich in der im
PKV festgelegten Form an die Pensionskasse weiter-
zuleiten. § 15 (2) gilt sinngemäß.
Der Arbeitgeber verpflichtet sich, die von der Pen-
sionskasse von jedem AWB bei Einbeziehung in die
Pensionskassenvorsorge benötigten Erklärungen und
Unterlagen gemäß § 15 (3) unverzüglich an die Pen-
sionskasse zu übermitteln.

V. UNVERFALLBARKEIT UND UNVERFALLBARKEITSBETRAG

§ 17 Unverfallbarkeit von Anwartschaften

(1) Die aus Arbeitgeberbeiträgen erworbenen An-
wartschaften auf Alters- und Hinterbliebenenversor-
gung werden nach Ablauf einer Frist von drei Jahren
nach Aufnahme der Beitragszahlung unverfallbar. Ein
Wechsel des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeit-
nehmer lässt den Ablauf der dreijährigen Unverfall-
barkeitsfrist unberührt, wenn er innerhalb von Unter-
nehmen, die dem Geltungsbereich des ”Kollektivver-
trages für die Angestellten der Lagerhausgenossen-
schaften in der Steiermark“ unterliegen, erfolgt. An-

wartschaften auf Alters- und Hinterbliebenenversor-
gung aus Arbeitnehmerbeiträgen sind sofort unver-
fallbar.

(2) Die Fristen des (1) gelten nicht bei Widerruf der
Arbeitgeberbeiträge sowie bei Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses infolge der Insolvenz des Arbeitge-
bers oder infolge einer Betriebsstillegung oder wenn
im Zuge der Übertragung des Unternehmens der neue
Arbeitgeber eine Fortzahlung der Beiträge verweigert.
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§ 18 Unverfallbarkeitsbetrag

(1) Der Unverfallbarkeitsbetrag wird entsprechend
den Bestimmungen des § 5 BPG und des Geschäfts-
planes der Pensionskasse errechnet.

(2)Die Berechnung des Unverfallbarkeitsbetrages er-
folgt, insbesondere bei unterjährigem Ausscheiden
(§ 15 (3) Z 11 PKG), gemäß Geschäftsplan.

VI. EINSEITIGE BEENDIGUNG/REDUKTION DER BEITRAGSLEISTUNG
WÄHREND DES AUFRECHTEN ARBEITSVERHÄLTNISSES

§ 19 Widerruf der Arbeitgeberbeiträge

(1) Der Arbeitgeber kann die laufenden Beitragsleis-
tungen zur Gänze und endgültig einstellen, wenn

a) sich die wirtschaftliche Lage des Arbeitgebers
nachhaltig so wesentlich verschlechtert, dass die Auf-
rechterhaltung der zugesagten Beitragsleistung eine
Gefährdung des Weiterbestandes des Unternehmens
des Arbeitgebers zur Folge hätte und

b) mindestens drei Monate vor dem Einstellen der
Beitragsleistung die AWB darüber informiert wurden
bzw in Betrieben, in denen ein zuständiger Betriebsrat
besteht, mindestens drei Monate vor dem Einstellen
der Beitragsleistung dieser informiert wurde und

c) der Arbeitgeber dies 1 Monat vor Wirksamwerden
der Maßnahme der Pensionskasse mitgeteilt hat.

(2) Ein AWB kann nach dem Widerruf der Arbeitge-
berbeiträge bei der Pensionskasse über die erworbe-
nen Anwartschaften im Sinne von § 6 (3) und (4)
BPG verfügen. § 7 (Barabfindung) gilt sinngemäß.

(3) Die gemäß (2) gewählte Alternative ist der Pen-
sionskasse schriftlich bekannt zu geben. Gibt ein
AWB binnen sechs Monaten keine Erklärung über die
Verwendung des Unverfallbarkeitsbetrages ab, so
wird dieser in eine beitragsfreie Anwartschaft gemäß
§ 6 (3) Z 1 BPG umgewandelt, sofern er nicht gemäß
(2) von der Pensionskasse abgefunden wird.

(4) Die Verwaltungskostenbeiträge für beitragsfreie
Anwartschaften gemäß § 6 (3) Z 1 BPG betragen jähr-
lich in Abhängigkeit von der Höhe der Deckungsrück-
stellung zwischen 0,12% und 0,6% der Deckungs-
rückstellung. Die genaue Berechnung dieser Kosten
erfolgt gemäß Geschäftsplan. Diese Kosten werden
der Deckungsrückstellung jeweils zu Jahresende an-
gelastet. Im Fall des § 6 (3) Z 3 BPG betragen die Ver-
waltungskosten zehn Prozent der geleisteten Beiträ-
ge.
Da der Geschäftsplan die regelmäßige Überprüfung
der Verwaltungskosten vorsieht, kann es zu Änderun-
gen dieser Kostensätze kommen.

§ 20 Aussetzen und Einschränken der Arbeitgeberbeiträge

(1) Der Arbeitgeber kann die laufenden Beitragsleis-
tungen nur dann und solange zur Gänze aussetzen
oder der Höhe nach einschränken, wenn

a) zwingende wirtschaftliche Gründe vorliegen und

b) mindestens drei Monate vor dem Aussetzen oder
Einschränken der Beitragsleistung die AWB darü-
ber informiert wurden bzw in Betrieben, in denen
ein zuständiger Betriebsrat besteht, mindestens
drei Monate vor dem Aussetzen und Einschränken
der Beitragsleistung dieser informiert wurde und

c) er dies 1 Monat vor Wirksamwerden der Maßnah-
me der Pensionskasse mitgeteilt hat.

(2) Sobald die zwingenden wirtschaftlichen Gründe,
die zur Aussetzung bzw Einschränkung der laufenden
Beitragsleistungen geführt haben, nicht mehr vorlie-
gen, ist die Pensionskasse unverzüglich zu benach-
richtigen und sodann sind die Beitragsleistungen mit
dem nächstfolgenden Fälligkeitstermin (§ 10 (6)) wie-
der aufzunehmen.
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(3)Während des Zeitraumes des Aussetzens bzw Ein-
schränkens der Arbeitgeberbeiträge kann der AWB
entweder die Beiträge des Arbeitgebers übernehmen
oder etwaige Arbeitnehmerbeiträge aussetzen oder
im selben Ausmaß einschränken oder etwaige eigene
Beiträge in der bisherigen Höhe weiterzahlen.

(4) Die Kostenberechnung und die Höhe der Kosten-
anlastung erfolgt in den Fällen des (3) analog zu
§ 19 (4).

(5) Durch das Aussetzen oder Einschränken der Ar-
beitgeberbeiträge wird der Ablauf allenfalls vereinbar-
ter Unverfallbarkeitsfristen nach § 17 (1) nicht be-
rührt.

§ 21 Einstellen, Aussetzen und Einschränken der Arbeitnehmerbeiträge

(1) Der AWB kann erklären, seine Beitragsleistung
zur Gänze endgültig einzustellen, ohne hiefür Gründe
anzuführen. Eine einseitige Wiederaufnahme des Ar-
beitnehmerbeitrages ist dann während der gesamten
Dauer des Arbeitsverhältnisses ausgeschlossen.

(2) Der AWB kann erklären, seine Beitragsleistung
zeitlich befristet zur Gänze auszusetzen oder der Höhe
nach auf die Hälfte der Beiträge gemäß § 11 einzu-

schränken. Das Aussetzen und Einschränken hat sich
jedoch auf einen Zeitraum von zumindest 2 Jahren
zu beziehen. Die Bestimmung des § 20 (5) bleibt un-
berührt.

(3)Die Erklärung des AWB bedarf der Schriftform und
ist vom Arbeitgeber mindestens 1 Monat vor Wirk-
samwerden der Maßnahme an die Pensionskasse wei-
terzuleiten.

VII. BEENDIGUNG DES ARBEITSVERHÄLTNISSES VOR DEM LEISTUNGSFALL

§ 22 Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor dem Leistungsfall

(1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines
AWB vor Eintritt des Leistungsfalles werden die vom
AWB bisher erworbenen Anwartschaften auf Alters-
und Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe der
§§ 17 und 18 unverfallbar.

(2) Endet das Arbeitsverhältnis eines AWB vor dem
Leistungsfall, kann ein AWB

a) die Umwandlung des Unverfallbarkeitsbetrages
(§ 18) in eine beitragsfrei gestellte Anwartschaft
verlangen;

b) die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages in
eine Pensionskasse eines neuen Arbeitgebers oder
in eine Gruppenrentenversicherung verlangen;

c) die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages in
eine direkte Leistungszusage eines neuen Arbeit-
gebers verlangen, wenn ein Arbeitgeberwechsel
unter Wahrung der Pensionsansprüche aus dem

bisherigen Arbeitsverhältnis innerhalb eines Kon-
zerns stattfindet;

d) die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages in
eine ausländische Altersversorgungseinrichtung
verlangen, wenn der AWB seinen Arbeitsort dau-
ernd ins Ausland verlegt;

e) die Fortsetzung nur mit eigenen Beiträgen verlan-
gen, sofern bereits unverfallbare Anwartschaften
erworben wurden.

(3) Die gemäß (2) gewählte Alternative ist der Pen-
sionskasse schriftlich bekannt zu geben. Gibt der
AWB binnen sechs Monaten keine Erklärung über die
Verwendung seines Unverfallbarkeitsbetrages ab, ist
dieser in eine beitragsfrei gestellte Anwartschaft (2)
lit a) umzuwandeln.

(4) § 7 (Barabfindung) gilt sinngemäß.
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§ 23 Einzelvereinbarung

(1) Verbleibt ein AWB nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses vor Eintritt des Leistungsfalles in der
Pensionskasse (beitragsfreie Anwartschaft, § 22 (2)
lit a); Fortsetzung mit eigenen Beiträgen, § 22 (2)
lit e), so ist über die gegenseitigen Rechte und Pflich-
ten zwischen dem AWB und der Pensionskasse eine
Einzelvereinbarung abzuschließen. Diese hat auch

die Frage der Kostenberechnung und Kostenanlastung
(§ 15 (3) Z 13 PKG) zu regeln.

(2) Solange eine solche Einzelvereinbarung nicht zu-
stande kommt, gelten die Bestimmungen dieses Ver-
trages sinngemäß als Einzelvereinbarung weiter. In
diesem Fall werden die Kosten analog zu § 19 (4) be-
rechnet und angelastet.

VIII. MITWIRKUNG DER AWB/LB AN DER VERWALTUNG DER PENSIONSKASSE

§ 24 Mitwirkung der AWB/LB an der Verwaltung der Pensionskasse

(1) Gemäß § 29 PKG haben die AWB/LB wie auch der
beitragsleistende Arbeitgeber das Recht zur Teilnah-
me an der Hauptversammlung der Pensionskasse,
wobei ihnen die Informationsrechte gemäß § 112 Ak-
tiengesetz, insbesondere in Bezug auf die eigene Ver-
anlagungs- und Risikogemeinschaft, zustehen. Die
Einladung zur Hauptversammlung erfolgt durch Be-
kanntmachung im”Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Vo-
raussetzung für die Teilnahme ist die fristgerechte An-

meldung bis zum in der Einladung bekannt gegebenen
Stichtag.

(2) Gemäß § 27 PKG und den satzungsmäßigen Be-
stimmungen der Pensionskasse sind auch Vertreter
der AWB/LB in den Aufsichtsrat zu entsenden. Die Ver-
treter der AWB/LB sind gemäß der Aufsichtsratswahl-
ordnung für die Vertreter der AWB/LB zu wählen.

IX. VERANLAGUNGEN

§ 25 Veranlagungsformen

Für die Veranlagung des dem Arbeitgeber und den AWB/LB zugeordneten Vermögens sind sämtliche Veranla-
gungsformen des § 25 PKG zulässig.

§ 26 Veranlagungspolitik

(1) Bei der Veranlagung hat die Pensionskasse im In-
teresse des Arbeitgebers und der AWB/LB vor allem
auf die Sicherheit, Rentabilität und den Bedarf an flüs-
sigen Mitteln sowie auf eine angemessene Mischung
und Streuung der Vermögenswerte Bedacht zu neh-
men.

(2)Die Pensionskasse ist verpflichtet, die AWB/LB der
Arbeitgeber in einer Veranlagungs- und Risikogemein-
schaft zu führen, nachdem die gesetzlichen Voraus-
setzungen für deren Errichtung erreicht sind.

(3) Allfällige Darlehen und Kredite an beitragsleisten-
de Arbeitgeber müssen marktkonform verzinst, aus-
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reichend besichert sein und dürfen zehn Prozent des
der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft zugeord-
neten Vermögens nicht übersteigen. Sie bedürfen ins-
besondere auch der Zustimmung des Aufsichtsrates

der Pensionskasse. Auf die Werthaltigkeit und die
Durchsetzbarkeit der eingeräumten Sicherheiten ist
Bedacht zu nehmen.

X. KÜNDIGUNG DES PKV

§ 27 Kündigungsfrist/Kündigungstermin

Der PKV kann unter der Voraussetzung des § 28 von
jedem Vertragsteil unter Einhaltung einer Frist von ei-

nem Jahr jeweils zum Bilanzstichtag der Pensionskas-
se (31. 12.) gekündigt werden.

§ 28 Kündigungsvoraussetzung

Voraussetzung für die Kündigung des PKV durch den
Arbeitgeber ist, dass die Übertragung der in § 30 ge-
nannten Vermögensteile auf eine andere Pensions-
kasse sichergestellt ist. Diese Voraussetzung ist durch

eine entsprechende, während der gesamten Kündi-
gungsfrist gültige schriftliche Übernahmeerklärung
einer anderen Pensionskasse nachzuweisen.

§ 29 Kündigungswirkungen

(1) Die Kündigung bewirkt die Beendigung des PKV
und die Bewertung der Vermögenswerte gemäß § 30
zum Bilanzstichtag.

(2) Von der Beendigung des PKV nicht erfasst sind
solche Anwartschaften und Leistungsansprüche, wel-
che zum Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung be-
reits auf einer Einzelvereinbarung gemäß § 23 beru-
hen.

§ 30 Umfang und Art der Vermögensübertragung

(1) Die im Falle der Kündigung des PKV zu übertra-
genden Vermögensanteile werden entsprechend den
Bestimmungen des § 17 PKG und des Geschäftsplanes
der ÖPAG ermittelt.

(2) Die Übertragung der Vermögensanteile gemäß
(1) erfolgt durch Überweisung auf ein Konto der über-
nehmenden Pensionskasse unverzüglich nach Bilan-
zerstellung, spätestens jedoch 6 Monate nach der Be-
endigung des PKV.
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GEHALTSORDNUNG

A. ALLGEMEINER TEIL

1. Angestellten ist ein monatliches Mindestentgelt ge-
mäß der nachstehend angeführten Kategorieneintei-
lung zu bezahlen. Die dort genannten Brutto-Monats-
gehälter sind Mindestsätze.

2.

a) Für die Einreihung eines Angestellten in einer Ver-
wendungskategorie ist lediglich die Art seiner Tätig-
keit maßgebend.

b) Übt ein Angestellter mehrere Tätigkeiten, die in
verschiedenen Beschäftigungsgruppen gekennzeich-
net sind, gleichzeitig aus, so erfolgt seine Einreihung
in diejenige Gruppe, die der überwiegenden Tätigkeit
entspricht.

3. Aushilfsweise Tätigkeit in einer höheren Beschäfti-
gungsgruppe oder vorübergehende Stellvertretung
eines Angestellten einer höheren Beschäftigungs-
gruppe, die in einem Jahr nicht länger als ununterbro-
chen 5 Wochen bei Urlaub und 12 Wochen bei Krank-
heit dauert, begründet keinen Anspruch auf Erhöhung
des Gehaltes. Wird dieser Zeitraum jedoch überschrit-
ten, so gebührt für die ganze Zeit der Tätigkeit in der
höheren Beschäftigungsgruppe das Entgelt dieser
Gruppe.

4. Gehaltsansprüche aufgrund von Unstimmigkeiten
hinsichtlich der Einstufung verjähren mangels Gel-
tendmachung mit Ablauf von zwei Jahren. Bei recht-
zeitiger Geltendmachung bleibt die dreijährige Ver-
jährungsfrist des § 1486 ABGB aufrecht.

5. Für die Auszahlung des Gehaltes gelten die Bestim-
mungen des Angestelltengesetzes. Jedem Dienstneh-
mer ist eine schriftliche Gehaltsabrechnung auszu-
händigen, aus welcher das Bruttogehalt sowie sämtli-
che Zuschläge und Abzüge ersichtlich sind.

6. Als Berufsjahre für die Einstufung in die Gehaltsta-
belle gelten nur die Jahre der praktischen Angestell-
tentätigkeit.
Die Zeiten der Wehrdienstleistung, Notdienstver-
pflichtung und Arbeitsdienst werden nur dann als Be-
rufsjahre gewertet, wenn zur Zeit der Einberufung
ein Angestelltenverhältnis bestanden hat. Bei Dienst-
nehmern, die vor Einziehung zum Wehrdienst in kei-
nem Dienstverhältnis standen, aber eine Handels-
schule, eine entsprechende höhere kaufmännische
Schule, eine höhere land- und forstwirtschaftliche
Lehranstalt sowie eine einschlägige Hochschule
(Hochschule für Bodenkultur, Hochschule fürWelthan-
del) vollendet hatten, ist der Wehrdienst mindestens
zur Hälfte nach einjähriger Dauer des Dienstverhält-
nisses anzurechnen.

7. Die im öffentlichen Dienst zurückgelegten Vor-
dienstzeiten werden als Berufsjahre angerechnet, so-
fern die Tätigkeit in der Genossenschaft inhaltlich der
Tätigkeit im öffentlichen Dienst ähnlich ist oder ihr
gleichkommt und die im öffentlichen Dienstverhältnis
erworbenen Kenntnisse Verwendung finden.

8. Die Gehaltserhöhung durch Eintritt in eine höhere
Berufsaltersstufe tritt mit dem ersten Tag desjenigen
Monats in Kraft, in den der Beginn des neuen Berufs-
jahres fällt.

9. Hauptberuflichen Kassieren gebührt eine Kassier-
fehlgeldentschädigung von € 27,50.
(Wert gilt ab 1. Jänner 2017)

10. Für den Fall, dass bundesweite Förderungen für
einen guten oder ausgezeichneten Erfolg bei der Lehr-
abschlussprüfung gewährt werden, sind diese unge-
kürzt dem Lehrling weiterzugeben. Bestehende inner-
betriebliche Regelungen bleiben davon unberührt.

B. WEIHNACHTSREMUNERATION

1. Alle Angestellten erhalten mit dem Oktobergehalt
eine Weihnachtsremuneration. Diese beträgt 100%
des Oktobergehaltes (einschließlich Dienstalterszula-
ge).

2. Den während des Kalenderjahres ein- oder austre-
tenden Angestellten gebührt der aliquoteTeil; bei aus-

tretenden Angestellten berechnet nach dem letzten
Monatsgehalt.

3. In jenen Betrieben, in denen bisher regelmäßig eine
höhere Weihnachtsremuneration bezahlt wurde,
bleibt diese Regelung aufrecht und darf durch das
In-Kraft- Treten dieses Kollektivvertrages nicht ge-
kürzt werden.

– 28 –Gehaltsordnung



C. URLAUBSBEIHILFE

1. Alle Angestellten erhalten mit dem Maigehalt eine
Urlaubsbeihilfe. Diese beträgt 100% des Maigehaltes
(einschließlich Dienstalterszulage).

2. Den während eines Kalenderjahres eintretenden
Angestellten gebührt lediglich der aliquote Teil der Ur-
laubsbeihilfe. Erfolgt der Eintritt nach dem 30. Juni, ist
diese aliquote Urlaubsbeihilfe am 31. Dezember des
laufenden Kalenderjahres, berechnet nach der Höhe
des kollektivvertraglichen Dezembergehaltes, auszu-
bezahlen.

3. Den während des Kalenderjahres austretenden An-
gestellten gebührt ebenfalls der aliquote Teil der Ur-
laubsbeihilfe, und zwar berechnet nach dem letzten
kollektivvertraglichen Monatsgehalt.

4. Wenn ein Angestellter nach Erhalt der für das lau-
fende Kalenderjahr gebührenden Urlaubsbeihilfe oder
Weihnachtsremuneration sein Dienstverhältnis selbst
aufkündigt, aus seinem Dienstverhältnis ohne wichti-
gen Grund vorzeitig austritt oder infolge Vorliegens ei-
nes wichtigen Grundes vorzeitig entlassen wird, muss
er sich die im laufenden Kalenderjahr anteilsmäßig zu
viel bezogene Urlaubsbeihilfe oder Weihnachtsremu-
neration auf seine ihm aus dem Dienstverhältnis zu-
stehenden Ansprüchen (insbesondere Restgehalt) in
Anrechnung bringen lassen.

5. Auf die Urlaubsbeihilfe sind die bereits bisher aus
Anlass des Urlaubs oder der Erholung gewährten be-
sonderen Zuwendungen einzurechnen. Soweit darü-
ber hinausgehende Regelungen bestehen, werden
sie durch diesen Kollektivvertrag nicht berührt.

D. PROVISIONÄRE

Mit einem hauptberuflichen Provisionär ist eine Son-
dervereinbarung abzuschließen. Er muss jedoch min-
destens einen Jahresbruttobezug erhalten, der einem
Dienstnehmer der Beschäftigungsgruppe 3 im ersten
Berufsjahr zusteht.

Provisionären gebühren Jubiläumsgelder laut § 13
Kollektivvertrag mit einer Bemessungsgrundlage
nach dem Gehalt der Beschäftigungsgruppe 3 im
18. Berufsjahr.

E. BESCHÄFTIGUNGSGRUPPENSCHEMA

Beschäftigungsgruppe 1:

Angestellte ohne abgeschlossene Lehrzeit in ei-
nem kaufmännischen Beruf.

Nach Ablauf der drei Angestellten-Dienstjahre in der
Beschäftigungsgruppe 1 bzw nach abgeschlossener
Lehrzeit erfolgt die Einstufung in das 1. Berufsjahr
der der Tätigkeit entsprechenden Beschäftigungs-
gruppen (2 bis 5).

Beschäftigungsgruppe 2:

Angestellte mit abgeschlossener Lehrzeit in ei-
nem kaufmännischen Beruf.

Angestellte mit einfacher kaufmännischer Tätigkeit,
zB

a) Im Ein- und Verkauf:
Verkäufer

b) Im Lager:
Lagerangestellte

c) Im Büro- und Rechnungswesen:
Angestellte mit einfacher Tätigkeit in der

Buchhaltung,
Kalkulation,
Registratur,
Statistik
Ladenkassiere, soweit sie nicht in eine höhere Be-
schäftigungsgruppe einzustufen sind

d) In der Datenverarbeitung:
Datentypisten,
Hilfsoperator,
Bedienungspersonal an Hilfsmaschinen,
Hilfskräfte in der Datenverarbeitung

Beschäftigungsgruppe 3:

Angestellte, die auf Anweisung schwierige Ar-
beiten selbstständig erledigen, zB

a) Ein- und Verkauf:
Verkäufer mit besonderen Fähigkeiten (zB Verkäufer,
die in einer Fremdsprache regelmäßig selbstständig
Verkaufsgespräche führen, bzw Verkäufer, bei deren
Aufnahme solche Kenntnisse gefordert werden, wobei
in gemischtsprachigen Gebieten die heimischen Spra-
chen nicht als Fremdsprachen gelten); Fahrverkäufer,
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die ständig Verkaufsgespräche führen und inkassie-
ren; Verkäufer, die in einer Filiale überwiegend allein
tätig sind;
Filialleiter;
Filialleiter-Stellvertreter

b) Im Büro- und Rechnungswesen:
Angestellte, die überwiegend nach allgemeinen Anga-
ben Briefe selbstständig schreiben,
Kassiere mit Beratungsfunktion,
Buchhalter,
Gehalts- und Lohnverrechner,
Kalkulanten

c) In der Datenverarbeitung:
Datentypisten,
Operator

Beschäftigungsgruppe 4:

Angestellte mit selbstständiger Tätigkeit, zB

a) Im Ein- und Verkauf:
Verkäufer mit selbstständiger Einkaufsbefugnis

Filialleiter, denen ständig drei hauptberuflich beschäf-
tigte Mitarbeiter unterstellt sind
Einkäufer
Reisende ohne Provision (zB Fütterungsberater)

b) Im Büro- und Rechnungswesen:
Angestellte in Vertrauensposition, zB Angestellte der
Geschäftsführung,
Hauptbuchhalter,
Programmierer,
Gehalts- und Lohnverrechner

c) Im technischen Dienst:
Werkstättenleiter

Beschäftigungsgruppe 5:

Abteilungsleiter,
Geschäftsführer-Stellvertreter

ÖSTERREICHISCHER RAIFFEISENVERBAND
1020 Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1

gez. Dr. Konrad gez. Dr. Maier

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN

1010 Wien, Deutschmeisterplatz 2

gez. Sallmutter gez. Katzian

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN
SEKTION LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

1010 Wien, Deutschmeisterplatz 2

gez. Ing. Vogl gez. Trausznitz

LANDESSEKRETARIAT STEIERMARK

gez. Windisch gez. Kupfner
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EMPFEHLUNGEN

EMPFEHLUNG VOM 20. 12. 2001

Der Raiffeisenverband Steiermark wird den dem Kol-
lektivvertrag unterliegenden Genossenschaften emp-
fehlen, hinsichtlich der Kostenübernahme für die In-

ternatsberufsschule jedenfalls die Regelung des Han-
delskollektivertrages (Gehaltsordnung A, Allgemeiner
Teil 1.e) anzuwenden.

EMPFEHLUNG VOM 23. 12. 2002

Der Raiffeisenverband Steiermark wird den dem Kol-
lektivvertrag unterliegenden Genossenschaften emp-
fehlen, hinsichtlich der Kostenübernahme für die In-
ternatsberufsschule jedenfalls die Regelung des Han-

delskollektivertrages (Gehaltsordnung A, Allgemeiner
Teil 1.e) anzuwenden.
Sollte dieser Empfehlung nicht gefolgt werden, ist zu
erwarten, dass verstärkt kollektivvertragliche Veran-
kerung gefordert wird.

EMPFEHLUNG VOM 26. 1. 2006

Der Raiffeisenverband Steiermark wird den dem Kol-
lektivvertrag unterliegenden Genossenschaften emp-
fehlen, hinsichtlich der Kostenübernahme für die In-

ternatsberufsschule jedenfalls die Regelung des Han-
delskollektivertrages (Gehaltsordnung A, Allgemeiner
Teil 1.e) anzuwenden.

EMPFEHLUNG VOM 21. 12. 2006

Der Raiffeisenverband Steiermark wird den dem Kol-
lektivvertrag unterliegenden Genossenschaften emp-
fehlen, hinsichtlich der Kostenübernahme für die In-

ternatsberufsschule jedenfalls die Regelung des Han-
delskollektivertrages (Gehaltsordnung A, Allgemeiner
Teil 1.e) anzuwenden.
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ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG
zum Kollektivvertrag für die Angestellten der Lagerhausgenossenschaften

in der Steiermark

vom 1. Jänner 1999

in der Fassung vom 1. Jänner 2020

abgeschlossen am 9.Dezember 2020

zwischen dem

Österreichischen Raiffeisenverband
1020 Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1

und dem

Österreichischen Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft GPA
Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirtschaft/
Nahrung/Genuss
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

I) Geltungsbereich

Dieser Kollektivvertrag gilt für alle Dienstnehmer, die
dem räumlichen, fachlichen und persönlichen Gel-

tungsbereich des Kollektivvertrages vom 1. Jänner
1999 in der Fassung vom 1. Jänner 2020, unterliegen.

II) Gehaltsregelung

(1) Die kollektivvertraglichen Gehaltsansätze
unddie Lehrlingsentschädigungenwerden analog
zu den Angestellten-gehältern im Kollektivvertrag des
Handels, Gehaltsordnung ALTerhöht. Die Tabelle bzw.
die Lehrlingsentschädigungen für diesen Kollektivver-

trag werden durch die im Anhang enthaltenen Werte
ersetzt.

(2) Bestehende Überzahlungen zum 31. Dezem-
ber 2020 bleiben in ihrer euromäßigen Höhe aufrecht.

III) Rahmenrecht

§ 8 „Überstunden“
In Abs (1) wird folgender Text ersatzlos gestrichen:

Eine geringfügige Überschreitung der täglichen Ar-
beitszeit bis zu 15 Minuten ist nicht besonders zu ver-
güten.

IV) Empfehlung

Die KV-Partner empfehlen den Unternehmen die Auszahlung einer COVID-19-Prämie in Höhe von € 200,– an ihre
Mitarbeitenden bis spätestens 31. 12. 2020.

V) Wirksamkeitsbeginn

Dieser Kollektivvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Jänner 2021 in Kraft.

Raaba, am 9. Dezember 2020
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ÖSTERREICHISCHER RAIFFEISENVERBAND
1020 Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1

Der Generalanwalt:
Dr. Walter Rothensteiner

Der Generalsekretär:
Dr. Andreas Pangl

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT GPA

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Die Vorsitzende:
Barbara Teiber, MA

Geschäftsbereichsleiter:
Karl Dürtscher

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT GPA

Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirtschaft/Nahrung/Genuss
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Die Vorsitzende:
Gerlinde Treml

Der Wirtschaftsbereichssekretär:
Mag. Andreas Laaber
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Gehaltstabelle 2021

Die kollektivvertraglichen Gehälter sowie die Lehrlingsentschädigungen werden um 1,50% erhöht
und die sich aus der Berechnung ergebenden Gehälter kaufmännisch

auf den nächsten vollen Euro gerundet.
Bestehende Überzahlungen bleiben aufrecht.

Beschäftigungsgruppen 1 2 3 4 5

im 1. Berufsjahr 1.613,00 1.700,00 1.700,00 1.752,00
im 3. Berufsjahr 1.613,00 1.700,00 1.700,00 1.826,00
im 5. Berufsjahr 1.700,00 1.749,00 1.904,00 2.615,00
im 7. Berufsjahr 1.700,00 1.832,00 2.111,00 2.832,00
im 9. Berufsjahr 1.787,00 1.968,00 2.366,00 3.061,00
im 10. Berufsjahr 1.878,00 2.156,00 2.604,00 3.247,00
im 12. Berufsjahr 1.970,00 2.266,00 2.757,00 3.404,00
im 15. Berufsjahr 2.111,00 2.419,00 2.967,00 3.641,00
im 18. Berufsjahr 2.144,00 2.459,00 3.026,00 3.712,00

Lehrlingsentschädigung

1. Lehrjahr ........................................... 711,–
2. Lehrjahr ........................................... 914,–
3. Lehrjahr ........................................... 1.167,–
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ZUSATZINFORMATIONEN
Gehaltsabschlüsse der letzten Jahre

Gehaltstabelle 2020

Die kollektivvertraglichen Gehälter werden um 2,25% bzw 2,5% erhöht
und auf den nächsten vollen Euro aufgerundet.
Bestehende Überzahlungen bleiben aufrecht.

Beschäftigungsgruppen 1 2 3 4 5

im 1. Berufsjahr 1.589,00 1.675,00 1.675,00 1.726,00
im 3. Berufsjahr 1.589,00 1.675,00 1.675,00 1.799,00
im 5. Berufsjahr 1.675,00 1.723,00 1.876,00 2.576,00
im 7. Berufsjahr 1.675,00 1.805,00 2.080,00 2.790,00
im 9. Berufsjahr 1.761,00 1.939,00 2.331,00 3.016,00
im 10. Berufsjahr 1.850,00 2.124,00 2.566,00 3.199,00
im 12. Berufsjahr 1.941,00 2.233,00 2.716,00 3.354,00
im 15. Berufsjahr 2.080,00 2.383,00 2.923,00 3.587,00
im 18. Berufsjahr 2.112,00 2.423,00 2.981,00 3.657,00

Lehrlingsentschädigung

1. Lehrjahr ........................................... 700,–
2. Lehrjahr ........................................... 900,–
3. Lehrjahr ........................................... 1.150,–

Gehaltstabelle 2019

Die kollektivvertraglichen Gehaltsansätze und die Lehrlingsentschädigungen werden um 2,5%,
jedoch mindestens 48,– Euro angehoben und auf den nächsten vollen Euro aufgerundet.

Bestehende Überzahlungen bleiben aufrecht.

Beschäftigungsgruppen 1 2 3 4 5

im 1. Berufsjahr 1.548,00 1.634,00 1.634,00 1.688,00
im 3. Berufsjahr 1.634,00 1.634,00 1.760,00
im 5. Berufsjahr 1.634,00 1.685,00 1.835,00 2.520,00
im 7. Berufsjahr 1.634,00 1.766,00 2.035,00 2.729,00
im 9. Berufsjahr 1.723,00 1.897,00 2.280,00 2.951,00
im 10. Berufsjahr 1.810,00 2.078,00 2.510,00 3.130,00
im 12. Berufsjahr 1.899,00 2.184,00 2.657,00 3.281,00
im 15. Berufsjahr 2.035,00 2.331,00 2.860,00 3.509,00
im 18. Berufsjahr 2.066,00 2.370,00 2.916,00 3.578,00

Lehrlingsentschädigung

1. Lehrjahr ........................................... 650,–
2. Lehrjahr ........................................... 820,–
3. Lehrjahr ........................................... 1.100,–

Die Internatskosten, die durch den Aufenthalt des Lehrlings in einem für die Schüler der Berufsschule bestimmten
Schülerheim zur Erfüllung der Berufsschulpflicht entstehen, hat der Lehrberechtigte dem Lehrling zu bevorschus-
sen und so zu ersetzen, dass dem Lehrling für den Zeitraum, der der Dauer des Internats entspricht, mindestens
50 Prozent der jeweiligen Lehrlingsentschädigung verbleiben.
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Gehaltstabelle 2018

Die Gehälter im Gehaltsschema werden analog der Erhöhung der Angestelltengehälter im Handel, das bedeutet

Erhöhung um 2,35%, mindestens aber um € 40,– (durchschnittlich 2,51%).
Die Lehrlingsentschädigungen werden wie im Handel erhöht.

Aufrundung aller Beträge auf ganze Euro.

Aufrechterhaltung der Überzahlungen in ihrer euromäßigen Höhe.

Beschäftigungsgruppen 1 2 3 4 5

im 1. Berufsjahr 1.442,00 1.586,00 1.586,00 1.640,00
im 3. Berufsjahr 1.442,00 1.586,00 1.586,00 1.712,00
im 5. Berufsjahr 1.586,00 1.637,00 1.787,00 2.459,00
im 7. Berufsjahr 1.586,00 1.718,00 1.985,00 2.662,00
im 9. Berufsjahr 1.675,00 1.849,00 2.224,00 2.879,00
im 10. Berufsjahr 1.762,00 2.027,00 2.449,00 3.054,00
im 12. Berufsjahr 1.851,00 2.131,00 2.592,00 3.201,00
im 15. Berufsjahr 1.985,00 2.274,00 2.790,00 3.423,00
im 18. Berufsjahr 2.016,00 2.312,00 2.845,00 3.491,00

Lehrlingsentschädigung

1. Lehrjahr ........................................... 590,–
2. Lehrjahr ........................................... 745,–
3. Lehrjahr ........................................... 1.055,–

Die Internatskosten, die durch den Aufenthalt des Lehrlings in einem für die Schüler der Berufsschule bestimmten
Schülerheim zur Erfüllung der Berufsschulpflicht entstehen, hat der Lehrberechtigte dem Lehrling zu bevorschus-
sen und so zu ersetzen, dass dem Lehrling für den Zeitraum, der der Dauer des Internats entspricht, mindestens
50 Prozent der jeweiligen Lehrlingsentschädigung verbleiben.



JETZT MITGLIED WERDEN!
Familienname ...............................................................................................  Vorname .......................................................................   ☐ Frau ☐ Herr

............................................... emanstrubeG................................................. letiT mutadstrubeG .............................

Straße/Haus-Nr. ...........................................................................................  PLZ/Wohnort ................................................................................................

Telefonisch erreichbar ................................................................................  E-Mail ............................................................................................................

☐ Angestellte/r ☐ Lehrling ☐ Werkvertrag ☐  igt ☐ Freier Dienstvertrag ☐ Selbstständig (Gewerbeschein)

☐   ☐ SchülerIn ☐ StudentIn ☐  igung ☐   ☐ FacharbeiterIn

Derzeitige Tätigkeit ................................................................... ☐   von/bis ............................................

 igt bei Firma (bzw. Schule/Universität) .......................................................................  Dienstort .....................................................................

  ..................................................................................................................................................................................................................................

Branche .................................................................................................................................................................................................................................. 

Höhe des monatlichen Beitrages: 

Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt 1% des Bruttogehalts bis zu einem Maximalbeitrag (siehe www.gpa.at/mitgliedsbeitrag), 

der jährlich angepasst wird. Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

☐ Ich willige ein, dass ÖGB, ÖGB Verlag und/oder VÖGB mich telefonisch bzw. per elektronischer Post (§107 TKG) kontaktieren 

dürfen, um über Serviceleistungen, etwa Aktionen für Tickets, Bücher und Veranstaltungen zu informieren und sonstige Informationen zu 

übermitteln. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

 endes bitte ankreuzen)

☐ BETRIEBSABZUG

 sbeitrag durch meinen Arbeitgeber von meinem Gehalt/Lohn/Lehrlingseinkommen abgezogen 

werden kann. Ich erteile deshalb meine Einwilligung, dass meine im Zusammenhang mit der Beitragseinhebung erforderlichen personen-

bezogenen Dat  szugehörigkeit, Beitragsdaten, KV-Zugehörigkeit, Eintritts-/und Austrittsdaten, 

Karenzzeiten, Präsenz-, Ausbildungs- und Zivildienstzeiten, Pensionierung und Adressänderungen) von meinem Arbeitgeber und von der 

  verarbeitet werden dürfen, wobei ich diese Einwilligung zum Betriebsabzug jederzeit widerrufen kann.

☐ SEPA  (Bankeinzug)

Ich ermächtige die   einzuziehen. 

 en einzulösen. Ich kann innerhalb 

von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit 

meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Der Einzug des Mitgliedsbeitrags erfolgt jeweils zum Monatsultimo.

☐ monatlich ☐ alle 2 Monate ☐ jedes Quartal ☐ 1/2 jährlich ☐  )

Wenn ich dem Betriebsabzug zugestimmt habe, diesen aber nicht mehr wünsche oder aus dem Betrieb ausscheide oder der Abzug des 

  von 

meinem bekannt gegebenen Konto umzustellen.

IBAN BIC

.............................................................................................................................................

 

 ar

unter www.oegb.at/datenschutz) zur Kenntnis genommen zu haben. 

......................................................................................
 

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Service-Hotline: +43 (0)5 0301,

E-Mail: service@gpa.at, ZVR 576439352, CID: AT48ZZZ00000006541  WerberIn-Mitgliedsnummer: .....................................................................



Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. 

In dieser Datenschutzinformation informieren wir Sie über die wich-

tigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen der Mitglieder-

verwaltung. Eine umfassende Information, wie der Österreichische 

 sbund (ÖGB)/GPA mit Ihren personenbezogenen 

Daten umgeht, fi nden Sie unter www.oegb.at/datenschutz

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten ist der Öster-

 sbund. Wir verarbeiten die umseits von 

Ihnen angegebenen Daten mit hoher Vertraulichkeit, nur für 

  und für die 

  bzw. solange noch Ansprüche aus 

  bestehen können. Rechtliche Basis der Daten-

  im ÖGB/GPA; soweit Sie dem 

Betriebsabzug zugestimmt haben, Ihre Einwilligung zur Verarbei-

tung der dafür zusätzlich erforderlichen Daten.

Die Datenverarbeitung erfolgt durch den ÖGB/GPA selbst oder 

 ragte und kontrollierte Auf-

tragsverarbeiter. Eine sonstige Weitergabe der Daten an Dritte 

erfolgt nicht oder nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung. Die 

Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich im EU-Inland.

Ihnen stehen gegenüber dem ÖGB/GPA in Bezug auf die Ver-

 , 

Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung zu. 

Gegen eine Ihrer Ansicht nach unzulässige Verarbeitung Ihrer 

Daten können Sie jederzeit eine Beschwerde an die österreichische 

Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at) als Aufsichtsstelle erheben.

Sie erreichen uns über folgende Kontaktdaten:

  GPA

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Tel.: +43 (0)5 0301

E-Mail: service@gpa.at

 sbund

1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 

Tel.: +43 (0)1 534 44-0

E-Mail: oegb@oegb.at 

 ragten erreichen Sie unter: 

 ragter@oegb.at

DATENSCHUTZINFORMATION (online unter: www.oegb.at/datenschutz)

ICH MÖCHTE MICH IN FOLGENDE INTERESSENGEMEINSCHAFTEN EINTRAGEN:

☐ IG PROFESSIONAL    ☐ IG FLEX    ☐ IG SOCIAL    ☐ IG IT    ☐ IG EXTERNAL    ☐ ☐ IG MIGRATION    ☐ IG EDUCATION

Dieses Service ist für mich kostenlos und kann 

jederzeit von mir widerrufen werden.

☐ Frau ☐ Herr Titel ........................................................................  

Familienname ...............................................................................................  Vorname ......................................................................................................

Straße/Haus-Nr. ...........................................................................................  PLZ/Wohnort ...............................................................................................

Berufsbezeichnung. .....................................................................................  Betrieb .........................................................................................................

Telefonisch erreichbar ................................................................................  E-Mail ...........................................................................................................

.........................................................................................................................

 

INTERESSENGEMEINSCHAFTEN DER GPA bringen 

Menschen mit ähnlichen Beru -uz nelamkrem  sf

 dnu negnurhafrE nov nehcs uat suA muZ .nemmas

Wissen, zum Diskutieren von Problemen, zum Suchen 

kompetenter Lösungen, zum Durchsetzen gemein-

samer berufl icher Interessen. 

Mit Ihrer persönlichen Eintragung in eine oder mehrere berufl iche 
 en

• erhalten Sie mittels Newsletter (elektronisch oder briefl ich) regel-

 negnudalniE dnu netätivitkA ,negeilnA rebü nenoitam rofnI gißäm

für Ihre Berufsgruppe; 

• können Sie Ihre berufl ichen Interessen auf direktem Weg in die 

-nie shciereb nehcnarB serhI negnul dnah rev    sgart revvitkelloK

bringen;

•  ,netkejorP na netiek hcilgöm sgnukriwtiM hcis eiS neßeilhcsre 

-na dnu neroF-tenretnI ,nengapmaK ,negnut lats na rev sgnudliB

deren für Ihre Berufsgruppe maßgeschneiderten Veran stal-

tungen, auch auf regionaler Ebene;

•   entwickelte be-

rufsspezifi  hcurps nA ni etkudorP dnu negnut sieltsneiD ehcs 

(Fachberatung auf regionaler Ebene, Bücher, Broschüren und 

andere Materialien);

• -fureb rerhI nelhaw tkeriD nehcsitarkomed na hcis eiS negilieteb 

 dnu enebE relanoiger eiwos enebesednuB fua gnut ertreV nehcil

nehmen dadurch Einfl  liche Meinungs-

.gnud iehcstnE dnu gnudlib

Nähere Infos dazu unter: www.gpa.at/interesse



KONTAKTADRESSEN  
DER GPA

Service-Hotline: +43 (0)5 0301-301
E-Mail: service@gpa.at

GPA Service-Center 
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

GPA Landesstelle Wien 
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

GPA Landesstelle Niederösterreich 
3100 St. Pölten, Gewerkschaftsplatz 1

GPA Landesstelle Burgenland 
7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7

GPA Landesstelle Steiermark 
8020 Graz, Karl-Morre-Straße 32

GPA Landesstelle Kärnten 
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 44/4

GPA Landesstelle Oberösterreich 
4020 Linz, Volksgartenstraße 40

GPA Landesstelle Salzburg 
5020 Salzburg, Markus-Sittikus-Straße 10

GPA Landesstelle Tirol 
6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 14-16

GPA Landesstelle Vorarlberg 
6901 Bregenz, Reutegasse 11



ÖGB ZVR-Nr.: 576439352

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Telefon +43 (0)5 0301-301, Fax +43 (0)5 0301-300
www.gpa.at - E-Mail: service@gpa.at
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